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1 Zweck, Struktur und Grundlagen des Berichts 
In diesem Bericht wird vorgestellt, wie die Ex-ante-Evaluierung durchgeführt wurde und welche Er-
gebnisse sie gebracht hat. Der Inhalt des Berichtes orientiert sich an der indikativen Anleitung, die von 
der Kommission im Dokument 2 des Gemeinsamen Monitoring und Evaluationsrahmens vorgegeben 
wurde. 

Die wichtigsten Grundlagen für die Ex-ante-Evaluierung 
• Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates der EU 

• Kommissionsvorschlag Nr. 10893 / 05 betreffend einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates 
über strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums (Pro-
grammplanungszeitraum 2007 bis 2013) vom 9. Novembers 2005  

• Das "Common Monitoring and Evaluation Framework" der Generaldirektion für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, insbesondere das diesbezügliche Handbuch mit folgenden Abschnitten: 

Guidance document (Leitliniendokument) 
A Hierarchy of Objectives (Hierarchie der Ziele) 
B Measure Fiches (Maßnahmen-Leitfaden) 
C Evaluation Guidelines (Evaluierungsrichtlinien) 
D Ex-ante Evaluation Guidelines (Ex-ante-Evaluierungsrichtlinien) 
E Common Indicator List (Gemeinsame Indikatorenliste) 
F Choice and Use of Indicators (Wahl und Gebrauch von Indikatoren) 
G Baseline Indicator Fiches (Basisindikatoren-Leitfaden) 
H Output Indicator Fiches (Output-Indikatoren-Leitfaden) 
I Result Indicator Fiches (Ergebnisindikatoren-Leitfaden) 
J Impact Indicator Fiches (Auswirkungsindikatoren-Leitfaden) 
K Examples of additional indicators (Beispiele von zusätzlichen Indikatoren) 
L Frequently Asked Questions (Häufig gestellte Fragen) 
M Evaluation Network (Evaluierungsnetzwerk) 
N Glossary of Terms (Glossar von Fachausdrücken) 
O Useful Reading (Anleitung) 

• Entwurf über den nationalen Strategieplan Österreichs für die Entwicklung des ländlichen Raums 
2007 bis 2013 vom 10. März 2006 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft 

Gegenstand der Ex-ante-Evaluierung  
Entwurf über Maßnahmen im Österreichischen Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 
2007 bis 2013 vom 16. Februar 2006 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft. Dieser Entwurf sieht in den einzelnen Achsen folgende Maßnahmen vor: 
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Abbildung 1: Maßnahmen des LEP 06-13 im Schwerpunkt 1 

Achse 1

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
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Wertes der Wälder

Erhöhung der Wertschöpfung
der land- und forstwirtschaftlichen
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Abbildung 2: Maßnahmen des LEP 06-13 im Schwerpunkt 2 

Verbesserung der Umwelt und der Landschaft

Achse 2

Ausgleichszahlungen für naturbedingte Nachteile 
zugunsten von Landwirten in Berggebieten

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000

Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen

Zahlungen für Tierschutzmaßnahmen

Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000

Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen

Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen
Potenzials und Einführung vorbeugender

Aktionen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 43

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

M-Nr. 211

M-Nr. 213

M-Nr. 214

M-Nr. 215

M-Nr. 221

M-Nr. 224

M-Nr. 225

M-Nr. 226

Zahlungen zugunsten von Landwirten in 
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M-Nr. 212

Maßnahmen zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen

Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung bewaldeter Flächen
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Abbildung 3: Maßnahmen des LEP 06-13 im Schwerpunkt 3 und 4 

Lebensqualität im ländlichen Raum und
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft

Achse 3

Diversifizierung hin zu nicht-
landwirtschaftlichen Tätigkeiten
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und Durchführung

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56 Artikel 58

Artikel 59

M-Nr. 311

M-Nr. 312

M-Nr. 313

M-Nr. 321

M-Nr. 322

M-Nr. 331

M-Nr. 341

Erhaltung und Verbesserung
des ländlichen Erbes

Artikel 57 M-Nr. 323

Ausbildung, Kompetenz-
entwicklung und

Förderveranstaltungen

Maßnahmen zur Diversifizierung 
der ländlichen Wirtschaft

Verbesserung der 
Lebensqualität im ländlichen 

Raum

Achse 4

M-Nr. 41 M-Nr. 421 M-Nr. 431

Leader

Wettbewerbsfähigkeit

Umwelt und Landwirtschaft

Lebensqualität im ländlichen 
Raum und Diversifizierung 
der ländlichen Wirtschaft

M-Nr. 411

M-Nr. 412

M-Nr. 413
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Wichtige Informationsquellen und Evaluierungsstudie 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

• Präsentationen zum Dialogtag zum Maßnahmenentwurf vom 13. März 2006  

• Evaluierungsbericht 2005 - Update-Evaluierung des österreichischen Programms für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (2000 bis 2004)  

Evaluatoren/innen 

• Evaluierungsberichte für einzelne Maßnahmen des österreichischen ländlichen Entwicklungspro-
gramms 2000 - 2006 (siehe Literaturliste)  

Joanneum Research 

• Umweltbericht im Rahmen der strategischen Umweltprüfung des einzelstaatlichen strategischen 
Rahmenplans für Österreich (STRAT.AT) 2007-2013  
- Inhaltsverzeichnis mit Kommentar vom 25. März 2005 
- Scoping Dokument vom 26. April 2005  
- Endversion vom 20. Oktober 2005  

2 Durchführung der Ex-ante-Evaluierung 
Die vorliegende Ex-ante-Evaluierung wurde zu Beginn des Jahres 2006 in Angriff genommen. Zu 
diesem Zeitpunkt lagen bereits einige Dokumente der Generaldirektion für Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung mit Entwürfen für ein gemeinsames Monitoring und Evaluierungssystem vor, andere 
wurden ausgearbeitet und mit den Mitgliedstaaten diskutiert. Die ersten groben Leitlinien über den 
Umfang einzelner wesentlicher Maßnahmen im Österreichischen Ländlichen Entwicklungsprogramm 
(LEP 07-13) wurden Anfang März bei der Präsentation des Entwurfs gegeben. Da viele dieser Maß-
nahmen bereits im Vorgängerprogramm durchgeführt wurden und die dabei gewonnenen Erfahrungen 
genutzt werden können, wurden mit der Ex-ante-Evaluierung einzelner Maßnahmen und Maßnahmen-
gruppen im Wesentlichen jene Personen betraut, die die Halbzeit- und Update-Evaluierungen des 
Ländlichen Entwicklungsprogramms 2000-2006 vorgenommen hatten (Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Maßnahmen und Evaluatoren 

Maßnahme Artikel Maßnahme Evaluatoren/innen 

Programmebene und Koordination Otto Hofer (BMLFUW) 
Karl Ortner (AWI) 

Landwirtschaft  

111 
331 

21 
58 

Berufsbildung und Information Julia Neuwirth (AWI) 

112 22 Niederlassung von Junglandwirten Hubert Janetschek (AWI) 

121 26 Modernisierung landw. Betriebe Hubert Janetschek (AWI) 

123 28 Erhöhung der Wertschöpfung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Karl-Heinz Pistrich und Julia Neuwirth (AWI) 
Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 

124 
132 
133 

29 
32 
33 

Neue Produkte und Verfahren 
Lebensmittelqualitätsregelungen 
Informations- und Absatzförderung 

Sigrid Graf und Karl M. Ortner (AWI),  
Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 

211 
212 

37 Ausgleichszahlungen in Berggebieten und 
benachteiligten Nicht-Berggebieten 

Gerhard Hovorka (BABF) 

213 38 Natura 2000 und Richtlinie 2000/60/EG Elisabeth Schwaiger (UBA) 

214 39 Agrarumweltmaßnahmen Johannes Hösch (AGES), Elisabeth Schwaiger, 
Bettina Schwarzl (beide UBA), Erich Pötsch 
(HBLFA), Klaus Wagner (AWI), Nora Mitter-
böck (BMLFUW) 

215 40 Tierschutzmaßnahmen Elfriede Ofner (HBLFA) 

311 
312 
313 

53 
54 
55 

Diversifizierung, Kleinstunternehmen, 
Fremdenverkehr 

Sigrid Graf und Karl Ortner (AWI) 

321 56 Verkehrserschließung Oliver Tamme (BABF) 

321 56 Erneuerbare Energiequellen Hubert Janetschek (AWI) 

322 57 Ländliches Erbe - Gemeinden Sigrid Graf und Karl Ortner (AWI) 

322 57 Ländliches Erbe - Umwelt Klaus Wagner (AWI) 

341 
41 

59 
61 

Kompetenzentwicklung 
LEADER 

Thomas Dax und Elisabeth Loibl (BABF) 

Forstwirtschaft  

125 30 Forstwirtschaftliche Infrastruktur Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 

221 43 Erstaufforstung landw. Flächen Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 

224 46 Natura 2000 - Forstwirtschaft Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 

225 47 Waldumweltmaßnahmen Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 

226 48 Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen 
Potenzials 

Wilfried Pröll und Richard Bauer (BFW) 
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Institutionen 

• Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (AWI) 
• Bundesanstalt für Bergbauernfragen (BABF) 
• Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) 
• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
• Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Raumberg-Gumpenstein (HBLFA) 
• Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) 
• Umweltbundesamt GmbH (UBA) 

 
 

  
 

Die für die Programmentwicklung zuständige Stelle des BMLFUW nominierte Ansprechpartner für 
die unabhängigen Evaluatoren/innen, die bei Bedarf genauere Auskünfte über die jeweilige Maßnah-
me erteilen konnten (siehe auch Übersicht 1). Diese Ansprechpartner nahmen die Ex-ante-
Evaluierungen der Maßnahmen entgegen und sorgten dafür, dass den darin enthaltenen Empfehlungen 
nach Möglichkeit Folge geleistet wurde. 

Die im Anhang A zu diesem Bericht enthaltenen Ex-ante-Evaluierungen einzelner Maßnahmen und 
Maßnahmengruppen beziehen sich auf den ersten Entwurf des Programms vom 16.2.2006. Dieser 
wurde zur öffentlichen Diskussion gestellt und auf Grund der erhaltenen Diskussionsbeiträge und Ex-
ante-Evaluierungen verbessert und weiterentwickelt; daher treffen die in der Evaluierung enthaltenen 
Kritikpunkte auf das aktuelle Programm nur mehr teilweise bzw. gar nicht mehr zu. 

Für die Methodik und den Aufbau der Ex-ante-Evaluierungsberichte standen den Evaluatoren/innen 
diverse Dokumente des „Rural Development 2007-2013 – Common Monitoring and Evaluation Fra-
mework“ und ein Evaluierungsleitfaden des BMLFUW und AWI zur Verfügung. Demnach wird in 
diesen maßnahmenbezogenen Berichten  

- dargelegt, welche Probleme mit dem ländlichen Entwicklungsprogramm gemildert oder gelöst werden 
sollen;  

- geschätzt, wie viel mit dem Programm erreicht werden kann; 

- ein Überblick darüber gegeben, inwieweit sich die verschiedenen Maßnahmen aufeinander beziehen 
bzw. sich ergänzen; 

- dargelegt, in welcher Beziehung die Maßnahme zu anderen Maßnahmen steht; 

- überprüft, inwieweit Alternativen (einschließlich der Nullvariante) zu den geplanten Maßnahmen 
sinnvoll wären;  

- gezeigt, wie das Begleit- und Evaluierungssystem konzipiert ist; und 

- analysiert, wie die jeweilige Maßnahme auf die Umwelt wirkt. 
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3 Probleme und Disparitäten 
Der Nationale Strategieplan Österreichs für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 enthält 
eine umfassende Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Lage und der Umweltsitutation im Zu-
sammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft. Auch im Programm widmet sich ein Kapitel  den 
Stärken und Schwächen der Land- und Forstwirtschaft und des ländlichen Raums. 

Außerdem werden die Probleme und Disparitäten, die mit den im LEP 07-13 vorgesehenen Maßnah-
men behoben oder verringert werden sollen, in den Ex-ante-Analysen auf Ebene der Maßnahmen und 
Maßnahmengruppen dargestellt (Anhang A der Ex-ante-Evaluierung), wobei die SWOT-Analysen bei 
den Maßnahmen 

• Berufsbildung und Informationsmaßnahmen (111), 
• Niederlassung von Junglandwirten (112),  
• Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren für die österreichische Nahrungsmittelindustrie (123a), 
• Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren für die österreichische Forstwirtschaft (123b) 

besonders aufschlussreich sind. 

Die in diesen SWOT-Analysen dargestellten Disparitäten wurden nur teilweise quantifiziert. Daher 
werden im Folgenden die Probleme, die im Nationalen Strategieplan angesprochen wurden und mit 
dem LEP 07-13 angegangen werden, im Zusammenhang mit den Gemeinsamen Basisindikatoren des 
„Common Monitoring and Evaluation Framework“ beleuchtet und quantifiziert, soweit dies mit diesen 
Indikatoren möglich ist. 

Horizontale zielorientierte Basisindikatoren 
Das Pro-Kopf-Einkommen liegt in Österreich mit einem Index von 123 über dem Durchschnitt der 
EU-25. Eine relativ niedrige Arbeitslosenrate (4,9%) und ein hoher Anteil von Beschäftigten an der 
erwerbsfähigen Bevölkerung (67,8%) sind Mitursachen dafür. Ebenso tragen eine relativ gute Ausbil-
dung in der österreichischen Landwirtschaft (fast 40% der Betriebsleiter/innen verfügen über eine 
fachliche Grund- oder Vollausbildung) und ein im Verhältnis zum EU-Durchschnitt relativ ausgewo-
genes Verhältnis zwischen jungen und alten Betriebsleitern in der Landwirtschaft (0,52) dazu bei.  

Zielorientierte Basisindikatoren – Wettbewerbsfähigkeit 
Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft liegt mit 94% unter dem Durchschnitt der EU-25. Ur-
sachen dafür sind einerseits eine relative hohe Beschäftigung in der Landwirtschaft mangels alternati-
ven Beschäftigungsmöglichkeiten in vielen peripheren Gebieten, anderseits die natürlichen Vorausset-
zungen und landwirtschaftlichen Strukturen. Von den 3,26 Mio. ha landwirtschaftlich und 3,20 Mio. 
ha forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegen 5,87 Mio. ha in benachteiligten Gebieten, die wieder-
um zu 89,7% Berggebiete sind. Ein durchschnittlicher land- und forstwirtschaftlicher Betrieb bewirt-
schaftete 2003 insgesamt 18,4 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche; 81% dieser Betriebe verfügten 
auch über forstwirtschaftliche Flächen.  

Von den fast 500.000 Personen, die in der Land- und Forstwirtschaft arbeiteten, wurden 2004 
188.900 Jahresarbeitseinheiten (JAE) geleistet, davon etwa 10% in der Forstwirtschaft. Die Brutto-
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wertschöpfung je Arbeitskraft in der Landwirtschaft lag 2003 mit 15.847 € je JAE unter dem Durch-
schnitt der EU 25 (94%); in der Forstwirtschaft ist die Arbeitsproduktivität fast dreimal so hoch 
(45.561 €), ebenso in der Nahrungsmittelindustrie (46.800 €, siehe Tabelle 2). Deren Bruttowertschöp-
fung (3.666 Mio. €) ist höher als jene der Land- und Forstwirtschaft (3.613 Mio. €), sie wird aber mit 
weniger als der Hälfte des Arbeitseinsatzes geschaffen (83.000). Diese Daten zeigen, dass das Ein-
kommen der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft weit unter jenem liegt, das in anderen Sektoren 
erzielt wird.  

Eine weitere wichtige Ursache für die geringen landwirtschaftlichen Einkommen in Österreich ist die 
bestehende Agrarstruktur mit vorwiegend kleinen Betrieben und entsprechend kleinen Gewinnen, die 
zur Deckung der Lebenshaltungskosten einer Familie nicht reichen und Familienmitglieder zur Auf-
nahme außerbetrieblicher Tätigkeiten veranlassen. Die Weiterführung und die Weitergabe von Betrie-
ben an die nächste Generation sind daher vielfach mit hohen Investitionskosten zur Modernisierung 
und zur Übernahme zusätzlicher Kapazitäten verbunden. Im Vergleich zu ihren Konkurrenten in der 
übrigen EU haben die landwirtschaftlichen Betriebe einen großen Bedarf, wettbewerbsfähiger zu ma-
chen und die Arbeitsbelastung der Betriebsleiterfamilien zu verringern. Im Jahr 2003 investierten die 
Landwirtschaft 1.388 Mio. €, die Nahrungsmittelindustrie 563 Mio. € und die Forstwirtschaft 
122 Mio. €. 

Die Alternative zur Modernisierung für landwirtschaftliche Familienarbeitskräfte ist, außerlandwirt-
schaftliche Tätigkeiten aufzunehmen und die Aufgaben, die mit der Landbewirtschaftung und dem 
Wohnen auf dem Land verbunden sind, einzuschränken. Der Wechsel zu außerlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten birgt jedoch die Gefahr, dass entlegene und in benachteiligten Gebieten liegende Betriebe 
nicht weitergeführt werden, die betreffenden landwirtschaftlichen Flächen nur mehr rudimentär be-
wirtschaftet werden, die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft aufgegeben werden und Schutz-
funktionen nicht mehr gewährleistet werden können. Die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung und 
Pflege der Landschaft ist in Österreich ein besonderes Anliegen, weil Landwirtschaft und Landschaft 
die Basis für Fremdenverkehrsleistungen bilden.  

In der Forstwirtschaft sind die Nutznießer von Maßnahmen zur Pflege und Kultivierung der Wälder 
infolge der langen Umtriebszeit zu einem beträchtlichen Teil spätere Generationen. Für die gegenwär-
tigen Besitzer und Bewirtschafter sind bestimmte Maßnahmen nur mit Kosten, aber mit keinem adä-
quaten Nutzen verbunden und daher unrentabel. Im Kleinwald (bis 200 ha) werden Nutzungen meis-
tens erst dann vorgenommen, wenn die Besitzer zusätzliche Einnahmen (für Hausstandsgründungen, 
die Ausbildung der Kinder usw.) benötigen. Andere Funktionen und Leistungen, die der Wald für die 
Gesellschaft erbringt (Schutz, Wohlfahrt und Erholung), spielen privatwirtschaftlich eine untergeord-
nete Rolle. Dazu gehören z.B. Umweltwirkungen, Kohlenstoffeinlagerung, Bodenschutz, Wasserhal-
tung, Schutz vor Naturgefahren, Lebensraum für Wildtiere und Erholungswirkungen. 

Zielorientierte Basisindikatoren – Umwelt 
Die Leistungen der österreichischen Land- und Forstwirtschaft für die Umwelt haben Tradition. Sie 
wurden vor dem Beitritt zur EU durch eine relativ höhere Preisstützung und die gezielte Förderung 
von Umweltleistungen im Rahmen der sog. ökosozialen Agrarpolitik unterstützt. Um den Zustand 
einer gepflegten Landschaft und Landwirtschaft aufrecht erhalten zu können, wurde das Österreichi-
sche Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) konzipiert und als die Maßnahme 
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mit dem größten finanziellen Umfang im Rahmen des Österreichischen Programms für die ländliche 
Entwicklung implementiert. Das ÖPUL dient in erster Linie der Aufrechterhaltung einer extensiven 
Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flächen durch Förderung von umweltschonenden Be-
wirtschaftungsmethoden und des Verzichts auf ertragssteigernde Betriebsmittel (Pflanzenschutzmittel, 
Mineraldünger).  

Diese Maßnahmen trugen wesentlich zur Aufrechterhaltung der Biodiversität, zur Erhaltung der Bo-
dengesundheit und zur Verbesserung der Qualität von Oberflächen- und Grundwasser bei. Die Belas-
tung des Wassers durch Überschüsse der Stickstoffbilanz ist in Österreich auch infolge der Förderung 
des Verzichts auf Betriebsmittel und der Förderung von Extensivierungsmaßnahmen in der Tierhal-
tung (Rinderhaltung) gering. Allerdings wurde 2004 der Schwellenwert von 45 Milligramm Nitratbe-
lastung je Liter bei 13,9% der Messstellen überschritten. Für die ÖPUL-Maßnahme „Projekte für den 
vorbeugenden Gewässerschutz“ wurden im Jahr 2005 insgesamt 11,9 Mio. € eingesetzt; damit wurden 
4.204 Betriebe bzw. 137.015 ha gefördert. In bestimmten Regionen sind vermehrte Anstrengungen zur 
Senkung der Nitratbelastung erforderlich. 

Um einem möglichen leichten Rückgang der Biodiversität entgegenzuwirken, wurden in Österreich 
1,19 Mio. ha zu Natura 2000 Gebieten erklärt. Sie bestehen je zur Hälfte aus landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Flächen, auf denen mehr zum Schutz der Wildtiere getan werden muss.  

Das Bodenerosionsrisiko wird vom Umweltbundesamt mit 0,46 t/ha/Jahr als relativ gering im Ver-
gleich zum EU-Durchschnitt eingestuft, wobei aber regionale Unterschiede bestehen. Besonders große 
Anstrengungen zu Gunsten der Bodengesundheit werden vom biologischen Landbau unternommen; 
dazu zählten in Österreich 2004 insgesamt 345.000 ha.  

Durch den Verbrauch von fossilen Brennstoffen trägt Österreich zur Belastung der Luft mit CO2 bei. 
Von den Emissionen an Treibhausgasen in Österreich entfallen aber nur 7,402 Mio. t CO2-Äquivalente 
(8%) auf die Landwirtschaft. Dieser aus der Tierhaltung resultierende Beitrag ist nahezu unvermeid-
bar. Dagegen kann die Landwirtschaft fossile Energieträger durch die Produktion erneuerbarer Ener-
gien ersetzen. 2004 erzeugte die Landwirtschaft auf 11.500 ha 57.000 t Öläquivalente (Toe). Die 
Forstwirtschaft trug 3,222 Mio. Toe zum Aufkommen von Primärenergie bei. Um 2008 eine Beimi-
schung von 5,75% Biotreibstoff zu erreichen, werden 150.000 t Alkohol und 350.000 t Biodiesel be-
nötigt. 

Zielorientierte Basisindikatoren – Lebensqualität 
Die in der österreichischen Landwirtschaft Beschäftigten haben nur geringe Einkommensmöglichkei-
ten im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen; daher besteht ein Anreiz und die Chance, durch die 
Aufnahme eines Zuerwerbs oder den Wechsel in eine andere Tätigkeit zusätzliches Einkommen zu 
verdienen und eine bessere Einkommensverteilung zwischen städtischen und ländlichen Räumen zu 
erreichen. Allerdings ist die berufliche Mobilität begrenzt durch die Distanzen zwischen Wohnorten 
und potenziellen Arbeitsplätzen, unzulänglichen Verkehrsinfrastrukturen, inadäquater Qualifikation 
und mangelndem Selbstbewusstsein der bäuerlichen Bevölkerung. Durch Motivation, Weiterbildung, 
Qualifikation und den Ausbau der Verkehrswege könnten diese Hindernisse reduziert werden. Ander-
seits könnten Einkommensdefizite durch Verbesserungen im Umfeld des Wohnens, der Kultur und der 
Freizeit zumindest teilweise kompensiert werden. 
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Die Möglichkeiten des Einkommenserwerbs durch außerlandwirtschaftliche Tätigkeiten werden ge-
nützt; im Jahr 2003 bezogen 55,6% der Betriebsleiter/innen Einkommen aus nichtlandwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeiten. Dabei handelt es sich um selbständige und unselbständige Beschäftigungen. Von 
den 1,272 Mio. Gästebetten in ländlichen Gebieten Österreichs werden 7% von rund 15.500 Betrieben 
im Rahmen von Urlaub am Bauernhof angeboten.  

Im nichtlandwirtschaftlichen Bereich waren in Österreich 3,6 Mio. Personen beschäftigt, darunter 
439.000 als Selbständige. Sie erwirtschafteten eine Wertschöpfung von 193.288 Mio. Euro - im Ver-
gleich zur landwirtschaftlichen Wertschöpfung von 2.767 Mio. € (2004), wobei diese 2005 wegen der 
Entkopplung der Direktzahlungen auf ca. 2.354 Mio. € gesunken ist. Der Anteil der Dienstleistungen 
an der Bruttowertschöpfung liegt bei 67,6%. 

Im Jahr 2004 wanderten netto 6,2 Promille der Bevölkerung in ein anderes Bundesland (NUTS2), die 
größte Zuwanderung fand in die Hauptstadt Wien (13,9) und das Wien umgebende Bundesland Nie-
derösterreich (7,2 Promille) statt. Die geringere Attraktivität des ländlichen Raums im Vergleich zum 
Ballungsraum ist dadurch evident. Parallel dazu findet ein Rückgang der Erwerbstätigen in der Land- 
und Forstwirtschaft statt, der durch Schaffung außerlandwirtschaftlicher Erwerbsmöglichkeiten im 
selben Raum aufgefangen werden sollte, um Verkehr zu vermeiden und die Umwelt zu schonen. 

Die Teilnahmerate an Weiterbildungsveranstaltungen liegt in Österreich mit 11,6% der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung über dem EU-Durchschnitt. Der deutlich geringere Anteil der Bevölkerung mit DSL-
Internet-Anschluss in ländlichen Räumen von 2,7% (2004) deutet darauf hin, dass diese Räume einen 
Nachholbedarf haben, den Österreich (mit 5,5% angeschlossenen) auch gegenüber dem Durchschnitt 
der EU-15 (7,9%) hat. 

Die Motivation zur Weckung und Partizipation zur Nutzung des endogenen Potenzials wurde in Öster-
reich früh als zielführend erkannt. Daher umfasst das Gebiet, in dem Lokale Aktionsgruppen tätig 
sind, bereits 26,7% der Bevölkerung. Eine Ausweitung dieses Ansatzes ist jedoch geboten. 
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Tabelle 2: Zielorientierte Basisindikatoren 

Nr. Indikator Messung Österreich EU Anmerkungen 

1 Economic develop-
ment 

Index des Pro Kopf-
Einkommens, in % 123 EU 25 = 100 

(20.478 €) ∅ 2000-2002 

2 Employment rate 

Anteil der Erwerbstätigen 
an der Bevölkerung im 
Alter von 15 bis 64 Jahren, 
in % 

67,8 EU 25 = 63,1 2004 

3 Unemployment 
Arbeitslosenquote im Ver-
hältnis zur aktiven Bevöl-
kerung, in % 

4,9 EU-25 = 9,2 2004 

4 Training and educa-
tion in agriculture 

Anteil der Landwirte mit 
Grund- oder Voll-
ausbildung, in % 

39,8 EU 14 = 16,9 ohne S  
1999/2000 

5 Age-structure in 
agriculture 

Verhältnis zwischen jun-
gen und alten Betriebslei-
tern  

0,52 EU 25 = 0,18 2003 

6 Labour productivity 
in agriculture 

Index der BWS+ je AK in 
der Landwirtschaft 94 EU 25 = 100 

(17.145 €) ∅ 2002-2004 

7 
Gross fixed capital 
formation in agricul-
ture 

Bruttoinvestitionen in die 
Landwirtschaft 
in Mio. € 

1.387,6 EU 25 = 44.012,4 2003 

8 
Employment devel-
opment of primary 
sector 

Jahresarbeitseinheiten  
in 1000 191,239 EU 25 = 

9.757,100  2003* 

9 
Economic develop-
ment of primary 
sector  

Bruttowertschöpfung 
in Mio. € 3.613 EU 24 = 184.681 ohne MT* 

2004 

10 Labour productivity 
in food industry 

Bruttowertschöpfung je 
Beschäftigtem 2003, 
in € 

46.800 € EU 18 = 50.500 € 
ohne baltische 
Staaten, PL, CY, 
MT, SLO 

11 
Gross fixed capital 
formation in food 
industry 

Bruttoinvestitionen in die 
Nahrungsmittelindustrie, 
in Mio. € 

562,5  2002 

12 
Employment devel-
opment in food in-
dustry 

Erwerbstätige in der Nah-
rungsmittelindustrie 83.000  2003 

13 Economic develop-
ment of food industry 

BWS+ der Nahrungsmit-
telindustrie in Mio. € 3.666 EU 25 = 206.372 2003 

14 Labour productivity 
in forestry 

Bruttowertschöpfung je 
Beschäftigtem 2002 
in € 

99.500 EU 9 = 38.300 
(F, GB, I, SP, 
FIN, P, A, NL, 
CZ) 

15 Gross fixed capital 
formation in forestry 

Bruttoinvestitionen 
in Mio. € 122,3  2002 

16 
Importance of semi-
subsistence farms in 
New Member States 

Semisubsistenzbetriebe in 
1.000  33,6 2003 

17 
Biodiversity: Popula-
tion of farmland 
birds 

Index 
2000 = 100 94,3 EU 15 = 97,2 Eurostat 

2001 

18 
Biodiversity: High 
Nature Value farm-
land areas 

Landwirtschaftlich genutz-
te Fläche mit hohem Na-
turwert (vorläufig) 
in Mio. ha 

0,6 
EU 15 = 26,5 
 
EU 25 = 30,8 

1999 oder 2000 
o. CY, MT 

19 Biodiversity: Tree 
species composition 

Anteil von Koniferen 
Laubwald 
Mischwald in % 

68,7 
12,0 
19,3 

51,6 
33,6 
14,8 

TBFRA 2000 

 



  LE 07-13 – Ex-ante-Evaluierung

 

  17 
 

Tabelle (Fortsetzung): Zielorientierte Basisindikatoren  

20 Water quality: Gross 
Nutrient Balances 

Stickstoffüberschuss 
in kg/ha 43  EU 15 = 55 2000 

21 
Water quality: pollu-
tion by nitrates and 
pesticide 

Nitrate und Pestizide im 
Wasser 
1992-1994=100 

96,7  EEA 2000-2003 

22 Soil: Areas at risk of 
soil erosion 

Bodenerosionsrisiko 
in t/ha/Jahr 0,5 EU 25 = 1,6 JRC 2004 

23 Soil: Organic farm-
ing 1.000 ha 295 EU 25 = 5.550 DG AGRI 2002 

24 

Climate change: 
Production of renew-
able energy from 
agriculture and for-
estry 

Erzeugung erneuerbarer 
Energie in Toe 
a) in der Landwirtschaft 
2004 
b) aus Holz 2003 

 
a) 57.000 

 
b) 

3.222.000 

 
a) = 2.424.000 
 
b) EU 25 = 
53.996.000 

EurObserER 
a) = CZ, DK, D, 
SP, F, I, LT, A, 
P, SK, S, GB 

25 
Climate change: 
UAA devoted to 
renewable energy 

1.000 ha 11,5 EU 25 =  1.383,0 2004 

26 
Climate change: 
GHG missions from 
agriculture 

1.000 t of CO2 equivalent 7.402 470.873 2002 

27 Farmers with other 
gainful activity 

Betriebsleiter mit anderer 
Erwerbstätigkeit in % 55,6% EU 25=33,1% 

EU 15=35,2% 2003 

28 
Employment devel-
opment of non-
agricultural sector 

Beschäftigung im Sekun-
där- und Tertiärsektor in 
Mio. 

3,6 EU 25 = 188,153 2002 

29 
Economic develop-
ment of non-
agricultural sector 

Bruttowertschöpfung im 
Sekundär- und Tertiärsek-
tor in Mrd. € 

193,3 EU 25 = 8.601 2002 

30 Self-employment 
development 

Selbständige Erwerbsper-
sonen in Mio. 0,439 EU 25 =  29,301  2004 

31 Tourism infrastruc-
ture in rural areas 

Betten in ländlichen Gebie-
ten, Anzahl 1.271.576 EU 25 = 

37.059.288 2003 

32 Internet take-up in 
rural areas 

Anteil der Bevölkerung mit 
DSL-Internet-Anschluss im
   ländlichen Raum 
   Zwischenraum 
   städtischen Gebieten 
insgesamt, in % 

 
 

2,7 
6,1 
7,3 
5,5 

EU 15 = 
  
3,2 
6,6 
9,9 
7,9 

Dezember 2004 

33 Development of 
services sector 

Anteil der Dienstleistungen 
an der BWS+ in % 67,6 EU 25 = 70,9 2002 

34 Net migration Netto-Migrationsrate pro 
1.000 Einwohnern 

4,7 
6,2 4,3 2003 

2004 

35 Life-long learning in 
rural areas 

Anteil der 25- bis 64-
Jährigen, der an Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen 
teilnimmt, in % 

11,6 EU 25 = 7,7 2004 

36 Development of 
Local Action Groups 

Anteil der Bevölkerung in 
Gebieten, in denen lokale 
Aktionsgruppen tätig sind, 
in % 

26,7 EU 15 = 14,3 2004 

* Statistik Austria: Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Vorläufige Ergebnisse für 2005 (Stand Februar 2006). Schnellbe-
richt 1.36 bzw. http://www.statistik.at/fachbereich_landwirtschaft/tab3.shtml und 
http://www.statistik.at/fachbereich_landwirtschaft/tab9.shtml 

+ BWS = Bruttowertschöpfung 
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4 Maßnahmen, Umfang und operationelle Ziele im LEP 07 – 13 
Die im LEP 07-13 vorgesehenen Maßnahmen und die Nummern der Artikel der VO, die darauf Bezug 
nehmen, wurden in Abbildung 1 bis Abbildung 3 vorgestellt. Ihr bisheriger und zukünftiger Umfang in 
Form der jährlichen Förderungsausgaben insgesamt (einschließlich der Beiträge aus nationalen und 
subnationalen Quellen) sowie bestimmte Erwartungen und Schätzungen bezüglich der operationellen 
Ziele finden sich in Tabelle 3. 

Tabelle 3: Umfang der vorgesehenen Maßnahmen im LE 07-13 

Maß-
nahme 

Nr. 
Maßnahme 

Jährlicher 
Aufwand 

00-04a 

in Mio. € 

Jährlicher 
Aufwand 

07-13 
in Mio. € 

Zielvorgaben, 
Erwartungen pro Jahr 

111 
331 

Berufsbildung und Information 6,0 13,5 
 

10.000 Kursbesuche und 
800 Veranstaltungen bzw. 
Projekte 

112 Niederlassung von Junglandwirten 14,6 14,0 1.500 Betriebe 

121 Modernisierung landw. Betriebe 41,0 65,0 4.500 Betriebe 

122 Verbesserung des Wertes der Wälder 2,9 4,0 50.000 ha 

123 Erhöhung der Wertschöpfung    

 landwirtschaftliche  20,4 25,5 130 Mio. € geförderte  
Investitionen 

 forstwirtschaftliche  0,5 1,1  

124 Neue Produkte und Verfahren    

 landwirtschaftliche   3,0 10 Kooperationen 

 forstwirtschaftliche  1,5 2,0 90.000 ha gemeinschaftlich 
bewirtschafteter Wald d 

125 Infrastruktur Forstwirtschaft 8,7 8,7 Erhaltung und Schaffung des 
Zugangs zu 8.000 ha Wald 

132 Lebensmittelqualitätsregelungen  8,0 60.000 teilnehmende Betriebe d 

133 Informations- und Absatzförderung  4,0 18 Projekte d 

211 Ausgleichszahlungen b in Berggebieten  274,9 276,2 1.570.000 ha (mit 212) 

212 AZ in benachteiligten Nicht-Berggebieten    

213 Natura 2000 und Richtlinie 2000/60/EG  0,3 1.000 ha Erschwernisabgeltung 

214 Agrarumweltmaßnahmen b 642,0 524,0 2,0 Mio. ha; Details siehe  
Anhang A 

221 Erstaufforstung landw. Flächen 0,7 0,5 250 ha neu aufgeforstet 
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224 Natura 2000 – Forstwirtschaft  0,5 35.000 ha Erschwernis-
abgeltung 

225 Waldumweltmaßnahmen 0,02 3,0 35.000 ha gepflegter Wald 

226 Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen 
Potenzials 

1,0 1,0 70.000 ha sanierter Wald 

311 Diversifizierung 4,7 6,2 20 Mio. € geförderte Invest. 

312 Kleinstunternehmen    

313 Fremdenverkehr    

321 Verkehrserschließung 13,4 13,4 140 km Wege 

 Erneuerbare Energiequellen 7,3 7,5 24.000 t CO2-Reduktion 

322 Ländliches Erbe - Gemeinden 1,5 2,0 100 Dorfentwicklungsprojekte 

 Ländliches Erbe - Umwelt 5,0 6,2 250 Projekte 

 Ländliches Erbe – Schutz vor Naturgefahren 2,5 18,5 100 Projekte 

4 LEADER c 15,1 50,0 davon 5 Mio. € in der  
Forstwirtschaft 

a 4,5 Jahre (2000 wurde als halbes Jahr gewertet); b  2004; c  Finanzplan 2006; d  in der Laufzeit des LEP. 
 

5 Wirkungen des Programms 
Die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen des LEP 07-13 wurden von den unabhängigen Evaluato-
ren/innen geschätzt bzw. bewertet; ihre Ergebnisse liegen im Anhang A (Ex-ante-Evaluierung der 
Maßnahmen des LEP 07-13) und im Anhang B (Umweltbericht im Rahmen der Strategischen Um-
weltprüfung des LEP 07-13) vor. Dabei wurden auch die Beziehungen der Maßnahmen zueinander 
und zu anderen Programmen sowie alternative Maßnahmen in Betracht gezogen. 

In der nachstehenden Tabelle 4 werden die Wirkungen des gesamten Programms auf die vorgegebe-
nen Wirkungsindikatoren zusammengefasst. 
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Tabelle 4: Wirkungen des LEP 07-13 auf die vorgegebenen Wirkungsindikatoren 

Indikator und Messgröße Geschätzte bzw. erwartete Wirkungen  
des ländlichen Entwicklungsprogramms 

Wirtschaftswachstum 

(BWS je Kopf in Kaufkraftparitäten) 

Die Disparitäten zwischen ländlichen und anderen Regionen 
werden nicht zunehmen. 

Geschaffene Arbeitsplätze 

(Vollzeitäquivalent - netto) 

Das LEP wirkt auf die Beschäftigung vor allem durch die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Land- und Forstwirt-
schaft; durch Maßnahmen in den Achsen 3 und 4 werden ca. 
700 Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Arbeitsproduktivität 

(Änderung der Bruttowertschöpfung  
je Vollzeitäquivalent) 

Die Arbeitsproduktivität in den betreffenden Sektoren wird 
um mindestens 10% steigen. 

Verbesserung der Biodiversität 

(Änderung des Trends des Bestandes an 
Wald- und Feldvögeln) 

Die Population der Feldvögel wird unverändert bleiben oder 
steigen. 

Erhaltung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen mit hohem 
Naturschutzwert 

(Änderung der Flächen) 

Der Umfang von Flächen mit hohem Naturschutzwert (Indi-
kator steht noch nicht exakt fest) wird nicht zurück gehen. 

Verbesserung der Wasserqualität 

(Änderung der Stickstoffbilanz) 

Die Stickstoffbilanz wird durch gezielte Maßnahmen im Ag-
rarumweltprogramm verbessert werden. 

Beitrag zum Klimaschutz 

(Zunahme der Erzeugung erneuerbarer 
Energie) 

Die Erzeugung erneuerbarer Energie aus nachwachsenden 
Rohstoffen wird während der Laufzeit des Programms ver-
doppelt werden. 

 

6 Mehrwert für die EU 
Das LEP 07-13 trägt zur Erreichung jener Ziele bei, die in den strategischen Leitlinien der EU als be-
sonders wichtig erkannt wurden. Es sorgt dafür, dass die Landwirtschaft ihrer multifunktionalen Rolle 
in Bezug auf Reichtum und Vielfalt der Landschaften, der Lebensmittelerzeugnisse sowie des Kultur- 
und Naturerbes nachkommen kann. Diese Aufgabe ist nach der Reform der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik durch die Entkopplung der Direktzahlungen schwieriger geworden, weil die Produktion dadurch 
weniger rentabel geworden ist und ein geringerer Anreiz besteht, gesellschaftlich erwünschte Leistun-
gen, die mit der Produktion korreliert sind, zu erbringen. Deshalb ist es notwendig, die verfügbaren 
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Mittel gezielter einzusetzen und jene Maßnahmen zu ergreifen, die unter den gegebenen Umständen 
den höchsten Erfolg versprechen.  

Das ländliche Entwicklungsprogramm für Österreich unterscheidet sich von seinem Vorgängerpro-
gramm durch Einführung zusätzlicher Erfolg versprechender Maßnahmen, einen etwa gleich hohen 
Umfang an Fördermitteln und eine neue Verteilung dieser Mittel mit dem Ziel, eine Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft und der Lebensmittelindustrie zu erreichen. Das 
Programm trägt damit seinen Teil dazu bei, dass die Landwirtschaft der EU international wettbewerbs-
fähiger wird. Dazu dienen eine deutliche Ausweitung von Maßnahmen zur Modernisierung der land-
wirtschaftlichen Betriebe sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung, 
zur Stärkung der Vielfalt und Qualität des Angebots und zur Diversifizierung in landwirtschaftsnahe 
Bereiche. Um den Erfolg dieser Initiativen sicherzustellen und zu erhöhen, werden Maßnahmen zur 
Weiterbildung, Information und Qualitätssicherung wesentlich gestärkt bzw. neu eingeführt und ent-
sprechende Auswahlkriterien angewandt. Ein höheres Bildungsniveau trägt auch zum besseren Ver-
ständnis der EU-Politik und zum Zusammenhalt und der Solidarität innerhalb der EU bei. Die Ver-
stärkung des LEADER-Ansatzes bietet auch die Chance einer Intensivierung von Kooperationen mit 
anderen ländlichen Regionen und städtischen Nachfragern. 

Das österreichische LEP legt im Einklang mit dem europäischen Landwirtschaftsmodell großen Wert 
auf die Erhaltung der Landbewirtschaftung in abgelegenen Gebieten und den Schutz natürlicher Res-
sourcen und Lebensräume. Dazu dienen vor allem die Ausgleichszulage und die Agrarumweltmaß-
nahmen, aber auch forstwirtschaftliche Maßnahmen zur Nutzung, Pflege und Erhaltung der Schutz-
wirkung von Wäldern und zur Gewährleistung des Zugangs zu einem großen Teil der alpinen Regio-
nen. Im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen wird großer Wert auf eine Verringerung des Einsatzes 
von Ertrag steigernden Betriebsmitteln gelegt, u. a. durch Förderung der biologischen Landwirtschaft. 
Damit wird die Belastung der Böden und Gewässer mit Nitraten gesenkt und die Rentabilität einer 
naturnahen, extensiven Landnutzung erhalten. Dies und die Förderung von Maßnahmen in Natura 
2000 Gebieten sowie solche zur Strukturierung der Landschaft und Schaffung von Landschaftsele-
menten tragen wesentlich zur Erhaltung der Biodiversität bei. 

Damit werden Voraussetzungen für eine positive Entwicklung des Tourismus geschaffen. Gäste aus 
der ganzen Welt nützen die Gelegenheit, in einer natürlichen, gepflegten Umwelt Erholung, Entspan-
nung und Ausgleich zu finden. Reine Luft, sauberes Wasser, abwechslungsreiche Landschaft und Kul-
tur sowie sportliche Betätigungsmöglichkeiten und gesunde Ernährung sind öffentliche Güter, die von 
vielen EU-Bürgern – Einheimischen und Gästen - geschätzt werden. Das LEP trägt dazu bei, dieses 
Potenzial zu erkennen, zu erhalten, auszubauen und zu nutzen. Initiativen zur Verbesserung der Le-
bensqualität und der Diversifizierung der Tätigkeiten werden Arbeitsplätze außerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft schaffen, die Besiedlung im ländlichen Raum erhalten und helfen, Pendlerverkehr zu 
vermeiden. Diese Maßnahmen und jene zur Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quel-
len werden zur Erreichung der Kyoto-Ziele der EU durch Reduktion der Emission von Treibhausgasen 
beitragen. 
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7 Grundlagen der Schätzung der Wirkungen und Alternativen 
Grundlage der Schätzung der Wirkungen ist die Interventionslogik, die für einzelne Maßnahmen im 
Handbuch zur Ex-ante-Evaluierung vorgestellt wurde. Angaben oder Annahmen zur Schätzung des 
geplanten oder erwarteten Förderungsumfanges für die einzelnen Maßnahmen(gruppen) finden sich im 
Anhang A der Ex-ante-Evaluierung in den Kapiteln „Abschätzung der potenziellen Wirkungen“. Zur 
Schätzung der Wirkungen der einzelnen Maßnahmen wurden die Erfahrungen und Ergebnisse der 
Halbzeitevaluierung und der Update-Evaluierung des Ländlichen Entwicklungsprogramms 2000-2006 
verwendet. Diese Vorgangsweise bietet sich an, weil viele Maßnahmen des laufenden Programms im 
LEP 07-13 in gleicher oder ähnlicher Form wieder angeboten werden. Verschiedentlich wurden ein-
zelne Bedingungen verändert, allenfalls auch der Umfang der Maßnahme. Unter Berücksichtigung 
dieser Änderungen kann von der bisherigen Akzeptanz der Maßnahme und ihren Wirkungen auf die 
zukünftige Akzeptanz und die entsprechenden Wirkungen geschlossen werden. Die in der Tabelle 3 
angegebenen voraussichtlichen jährlichen finanziellen Aufwendungen (Inputs) ergeben sich aus den 
Erfahrungswerten der Vorperiode bezüglich ihrer Akzeptanz und den veränderten Schwerpunkten. Die 
dort angegebenen Ziel- und Erwartungswerte werden im Folgenden im Zusammenhang mit den erwar-
teten Wirkungen des Programms diskutiert. 

Eine wesentlich größere Bedeutung als bisher wird auf die Weiterbildung gelegt: Die bestehenden, auf 
die Bedürfnisse der im Wettbewerb stehenden und sich umstrukturierenden Betriebe zugeschnittenen 
Qualifizierungsangebote werden mit Maßnahme 111 in verstärktem Umfang weiter geführt. Dazu 
kommen mit der Maßnahme 331 Angebote zur Entwicklung von Kompetenzen im außerlandwirt-
schaftlichen Umfeld, z.B. zur Umsetzung von Diversifizierungs-, Dienstleistungs- und Kooperations-
projekten, zur Information über Lebensmittelqualitäts- und andere Regelungen, und zur Sensibilisie-
rung der Bevölkerung für umwelt- und naturschutzrelevante Themen, die sich an eine deutlich größere 
Zielgruppe richten. Aufgrund der Betonung dieses neuen Schwerpunktes wird eine Verdoppelung des 
Aufwandes an Förderungsmitteln erwartet und angestrebt, wobei die Kursbesuche wegen der Einfüh-
rung stärker spezialisierter Kurse nicht ganz so stark steigen dürfte. 

Der Aufwand zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten (Maßnahme 112) dürfte infolge 
der abnehmenden Anzahl von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben leicht zurückgehen. Dagegen 
legt das österreichische LEP einen weiteren Schwerpunkt auf Modernisierung durch die Förderung 
von entsprechenden Investitionen. Mit dieser Maßnahme (121) sollten mindestens 20% mehr Betriebe 
erreicht werden als bisher, obwohl die Zahl der Betriebe insgesamt zurückgeht.  

Die Verarbeitungsindustrie soll ihre Wettbewerbsfähigkeit, die Umwelt- und Ressourceneffizienz, die 
Lebensmittelsicherheit, Hygiene und Qualität sowie Arbeitsbedingungen und Tierschutz verbessern 
und Innovationen bei Verfahren, Technologien und Produkten einführen. Für diese Maßnahme (123) 
sollen um 25% mehr Mittel ausgegeben werden. Um Wettbewerbsnachteile mit Nachbarstaaten zu 
vermindern, wird die bisherige Förderungsrate von nur 12% angehoben und die Förderung vor allem 
auf immaterielle Investitionen konzentriert. Das dadurch induzierte Investitionsvolumen wird sich 
daher um etwa 20% verringern. 

Die neuen Maßnahmen 124 und 132 fördern die betriebs- und sektorübergreifende Zusammenarbeit, 
um effiziente und umweltschonende Verfahrenstechniken zu entwickeln bzw. um hochwertige Pro-
dukte in garantierter Qualität herzustellen. Da für die Nahrungsmittelkette keine Erfahrungen vorlie-
gen, kann die Akzeptanz des landwirtschaftlichen Teils der Maßnahme 124 nur äußerst vage geschätzt 
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werden. Pro Jahr werden durchschnittlich 10 Projekte erwartet. Im forstwirtschaftlichen Bereich sind 
Teilnehmer an Waldbesitzervereinigungen qualifiziert. Bis zum Ende der Laufzeit des LEP sollen 
300.000 ha Wald gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. 

Mit Hilfe der Maßnahme 125 zur Verbesserung der Infrastruktur in der Forstwirtschaft soll wie bisher 
der Zugang zu jährlich 20.000 ha Wald verbessert und hergestellt werden. 

Die neue Maßnahme 132 zur Förderung der Teilnahme an Lebensmittelqualitätsregelungen ergibt sich 
aus der Zahl der Betriebe, die die Förderungsbedingungen erfüllen. Das sind insbesondere die (ca. 
20.000) Biobetriebe und Betriebe, die an Gütesiegel- (ca. 15.000) und Qualitätsmarkenprogrammen 
(ca. 8.000) teilnehmen oder Produkte mit geschützter geografischer Angabe oder mit geschützter Ur-
sprungsbezeichnung erzeugen. Mit Maßnahme 133 werden die jeweiligen Vereinigungen Informatio-
nen über die von ihnen vertretenen Qualitätskennungen verbreiten, um den Markt dafür zu erschlie-
ßen. Das betrifft u.a. biologische Lebensmittel, das AMA-Gütesiegel und eine Reihe geschützter 
Urspungsbezeichnungen. 

Die Maßnahmen 211 und 212 Ausgleichszulage hat im zukünftigen Programm zu Recht eine hohe 
Priorität, da sie für die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung in benachteiligten Gebieten, insbeson-
dere im Berggebiet und mit steigender Erschwernis, eine hohe Relevanz hat. Maßnahme 213 bezieht 
sich auf landwirtschaftliche, 224 auf forstwirtschaftliche Natura 2000-Gebiete. Dort werden die Kos-
ten von Auflagen vergütet, die den Bewirtschaftern auferlegt oder angeboten werden. 

Das Agrarumweltprogramm (214) wird vereinfacht und in Summe mit geringeren Mitteln ausgestattet. 
Daraus resultiert die Erwartung, dass diese Maßnahmen auf ca. 90% der bisherigen Flächen ange-
nommen werden. Gleichzeitig werden neue Maßnahmen in Natura 2000 Gebieten eingeführt, die sich 
auf die Population der Feldvögel positiv auswirken werden. Diese Gebiete werden in ihrem Umfang 
erhalten. Welche Flächen darüber hinaus als solche mit hohem Naturschutzwert gelten werden, steht 
noch nicht exakt fest. Die für Naturschutz und Nationalparke designierten Flächen werden voraus-
sichtlich zunehmen. In der Forstwirtschaft werden die Maßnahmen zur Verbesserung des Wertes der 
Wälder gestärkt. Dazu kommen höhere Ausgaben für Umweltschutz im Rahmen von Maßnahmen zur 
Erhaltung des kulturellen Erbes (322). Die Stickstoffbilanz wird sich durch gezielte Maßnahmen im 
Agrarumweltprogramm verbessern. 

Die Erzeugung erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen hat durch Förderungsmaßnah-
men in der Vorperiode einen rasanten Aufschwung genommen. Bei Fortsetzung des bisherigen Trends 
wird sie mit Hilfe der Maßnahme 321 während der Laufzeit des Programms verdoppelt werden. Die 
ländliche Verkehrsinfrastruktur wird bei gleichem Förderungsumfang mindestens 70% der Wegstre-
cke ausbauen, die in der Vorperiode gebaut wurde, einerseits, weil schwierigeres Gelände betroffen ist 
und anderseits, weil sich die Baukosten und der Geldwert gegensätzlich entwickeln. 

Durch verstärkte Maßnahmen zur Diversifizierung und zur Förderung des Fremdenverkehrs (311-313) 
und der Entwicklung der Dörfer und der Umwelt in ländlichen Gebieten (322) wird die Attraktivität 
des Landes als Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum zunehmen. Außerdem werden die Möglichkeiten, 
endogenes Potenzial zu nützen und lokale Initiativen zu verwirklichen, erheblich ausgeweitet (Lea-
der). Dies sollte bewirken, dass die Disparitäten zwischen ländlichen und anderen Regionen zumindest 
nicht zunehmen. 
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8 Monitoring und Evaluierungssystem 
Das Monitoring- und Evaluierungssystem wurde für die neue Programmperiode wesentlich verein-
facht, besser aufeinander abgestimmt und damit effizienter gestaltet, als dies in der vergangenen Pro-
grammperiode der Fall war. Eine Beschreibung und Darstellung des Gemeinsamen Systems liegt in 
Form des Evaluierungshandbuches der Kommission vor. Eine weitere Darstellung findet sich im Um-
weltbericht (Anhang B der ex ante Evaluierung).  

Das Evaluierungssystem beruht auf den Vorgaben der EU (Common Monitoring and Evaluation  
Framework) und spezifischen Indikatoren, die für einzelnen Maßnahmen erhoben werden. Die Details 
dazu finden sich im Anhang A der Ex-ante-Evaluierung in den Kapiteln „Monitoring und Evaluie-
rungssystem“. 

Das Monitoring- und Evaluierungssystem baut im Wesentlichen auf die bereits vorhandenen Struktu-
ren, die in der vergangenen Programmperiode geschaffen wurden und sich bewährt haben, auf.  

Die Erfassung und Bereitstellung der maßnahmenspezifischen Daten (Erstellung der Formulare, Erhe-
bung, Aufbereitung und Verbreitung der Daten) erfolgt durch die Agrarmarkt Austria in Wien, die als 
einzige Zahlstelle fungiert. Bei der Erfassung der Anträge und – soweit vorgesehen – bei der Abrech-
nung der genehmigten Anträge werden die für das Monitoring und die Evaluierung erforderlichen 
Indikatoren, die für die einzelne Maßnahme laut den Vorgaben der Ex-ante-Evaluierung (Anhang A) 
vorgesehen sind, erhoben. Dies umfasst sowohl die Gemeinsamen Indikatoren, die aufgrund der Inter-
ventionslogik im Handbuch vorgeschrieben sind, als auch die zusätzlichen Indikatoren zur Evaluie-
rung der jeweiligen Maßnahmen. Zu diesem Zweck wurde das Erfassungs- und Kontrollsystem weiter 
entwickelt. Dadurch wird den Bedürfnissen für ein verbessertes Monitoring- und Evaluierungssystem 
Rechnung getragen.  

Die darüber hinaus erforderlichen Daten werden entsprechend den Vorgaben der EU von Statistik 
Austria, im Rahmen des FADN und anderen Quellen erhoben und bereitgestellt. Dazu gehören die 
Agrarstrukturerhebung, Erhebung landwirtschaftlicher Erzeuger- und Betriebsmittelpreise, Viehzäh-
lungen bzw. Rinder- und Schweinedatenbank, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, etc.. 

Durch die jährlichen Berichtspflichten ist es erforderlich und vorgesehen, das verbesserte Monitoring- 
und Evaluierungssystem bereits zu Beginn der neuen Programmperiode anzuwenden. Für spezielle 
Fragestellungen werden, wie in der letzten Periode, entsprechend den Erfordernissen Forschungspro-
jekte und Werkverträge vergeben werden. Dies gilt insbesondere für die im Laufe der Programmperi-
ode noch weiter zu entwickelnden Indikatoren, wie z.B. für den Indikator „High nature value farmland 
areas“ (Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit hohem Naturwert). Damit wird der Vorgabe der EU-
Kommission, die Evaluierung als fortlaufenden Prozess („Ongoing-evaluation“) umzusetzen, nachge-
kommen. 
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9 Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung 
Der Umweltbericht stellt die Inhalte und Ziele sowie die Umweltschutzziele des Programms für die 
ländliche Entwicklung dar, wobei die Darstellung aller für dieses Programm bedeutsamen Umwelt-
schutzziele, die aus geltenden rechtlichen und politstrategischen Dokumenten, die in Österreich Gül-
tigkeit beanspruchen (Konventionen, Gesetze, Verordnungen, Erlässe, (politische) Beschlüsse), den 
Schwerpunkt bildet. Aufgrund der engen Verknüpfung einer Fülle von Einzelzielen mit den im Pro-
gramm angebotenen Maßnahmen, welche nach deren möglichen Auswirkungen auf die Zielerreichung 
dieser ausgewählten Umweltschutzziele bewertet werden, ergibt sich daraus ein wesentlicher Beitrag 
für die Frage der Zielkonflikte. Weiters umfasst der Umweltbericht eine Tabelle, in der die ausgewähl-
ten Umweltschutzziele zusammen mit den dafür ausgewählten Indikatoren dargestellt werden. Diese 
Indikatoren bilden auch die Basis für die Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes in Kapitel 3, 
die ausgewählten Umweltschutzziele bilden die Basis der Bewertung der Maßnahmen in Kapitel 5. 

Im Hinblick auf den derzeitigen Umweltzustand und die festgestellten Trends ist folgendes festzuhal-
ten: Viele der Trends werden derzeit stark positiv durch das Programm ÖPUL 2000 beeinflusst, das 
mit Ende 2006 ausläuft. Dies gilt insbesondere für die Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Biodiversität, 
Lebensräume“, „Gesundheit“, „Landschaftsbild und kulturelles Erbe“, „Boden und Untergrund“ sowie 
„Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe“. Alle diese Schutzgüter wür-
den eine massive Trendabweichung ins Negative erfahren, wenn das ÖPUL 2000 kein adäquates 
Nachfolgeprogramm hätte. Das vorliegende Programm ist in weiten Teilen dieses Nachfolgepro-
gramm, daher ist die gemäß SUP Richtlinie zu erstellende Beurteilung des Trends bei Nichtdurchfüh-
rung des Programms (Nullvariante) identisch mit einem Trendszenario, in welchem es weder das vor-
liegende noch das ÖPUL 2000 gibt. 

Ein zentrales Ergebnis der detailliert dargestellten Einzelbewertungen ist, dass der derzeitige Konkre-
tisierungsstand keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für einzelne Maßnahmen befürchten 
lässt, was auch für die Bewertung der kumulativen und synergetischen sowie der grenzüberschreiten-
den Auswirkungen (für einzelne Schutzgüter über die Achsen und das gesamte Programm hinweg 
bewertet) gilt. Im Hinblick auf die einzelnen Schutzgüter gilt, dass das Schutzgut „Tiere, Pflanzen, 
Biodiversität und Lebensräume“ naturgemäß vom Programm am öftesten zumindest potentiell betrof-
fen ist. Die Maßnahmen, die positive Auswirkungen auf zumindest einen Indikator dieses Schutzgutes 
aufweisen, sind am zahlreichsten.  

Im Hinblick auf eine zusammenfassende Betrachtung der einzelnen Achsen hat die Achse 2 insgesamt 
die meisten positiven Umweltauswirkungen und hier insbesondere auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen, 
Biodiversität, Lebensräume“ gefolgt vom Schutzgut „Boden und Untergrund“. Aber auch die Achse 3 
hat bedeutende positive Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen, Biodiversität, Lebensräu-
me“, gefolgt vom Schutzgut „Landschaftsbild und kulturelles Erbe“. Die Achse 1 hat zwar auch ver-
einzelt positive Auswirkungen auf diese und die weiteren Schutzgüter bzw. -interessen, die meisten 
positiven Auswirkungen von Maßnahmenbündel in dieser Achse wirken jedoch auf das Schutzinteres-
se „Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe“. 

Informationen über die geplanten Monitoringmaßnahmen beschließen den Umweltbericht in Kapitel 6, 
wobei einige Weichenstellungen für das Monitoring noch ausständig sind, da Indikatoren auch im 
Rahmen der „ongoing-evaluation“ ständig adaptiert und angepasst werden sollen.  
Der Umweltbericht befindet sich im Anhang B der Ex-ante-Evaluierung. 
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und Lebensqualität. Sie sind als einmalig auftretende Investitions-, Planungs- und Organisationskosten 
zur Begleitung der kontinuierlichen Umweltmaßnahmen im ÖPUL vorgesehen. 

Die Maßnahmen in den Bereichen Naturschutz, Nationalparks und Umweltschutz sollen von den Na-
tur- und Umweltschutzverantwortlichen dort eingesetzt werden, wo bestehende Projekte eine Unter-
stützung in Bewusstseinsbildung und Motivation durch Veranstaltungen oder andere Öffentlichkeits-
arbeit nötig haben, schwerpunktmäßig in Natura 2000 Gebieten oder Nationalparks. Quantifizierte 
Angaben dazu sind nicht möglich. Im Bereich c-Kulturlandschaft und Landschaftsgestaltung lag der 
Schwerpunkt der Projekte bei Almschutzmaßnahmen und Naturschutzprojekten, die vor allem in den 
Bundesländern Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark eingesetzt wurden. Die wasserbaulichen 
und kulturtechnischen Aufgaben wurden in der Periode 2000 – 2006 hauptsächlich in den Bundeslän-
dern Niederösterreich und Steiermark eingesetzt, wo der Erosionsschutz besonders im Acker- und 
Weinbau hintan gehalten werden sollte. 

18.2 Abschätzung der potenziellen Wirkungen 
Die gegenständlichen Maßnahmen tragen vor allem zum Ziel der Verbesserung der Umwelt und der 
Landschaft (Kulturlandschaftsmaßnahmen, Erosionsschutzmaßnahmen, Verbesserung der ökologi-
schen Funktionsfähigkeit) bei, aber auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit (Öffentlichkeitsar-
beit, Marketing von Naturschutzprojekten, Bewusstsein bildende Maßnahmen) und zur Erhaltung der 
Lebensqualität (Erhaltung von Feuchtgebieten, Almen, Kulturlandschaftselementen).  

Zum geplanten Mitteleinsatz gibt es bisher keine genauen Angaben. Angestrebt wird eine ähnliche 
Größenordnung wie in der Periode 2000-2006. Für die Naturschutzmaßnahmen (Bereiche a, b, f, frü-
her teilweise integriert in die Landschaftsschutzmaßnahmen) waren dies im jährlichen Mittel rund 70 
Projekte mit einem Fördervolumen von jährlich insgesamt 1,8 Mio. €. Im Bereich c-Kulturlandschaft 
erfolgte in der Periode 2000 – 2006 eine Förderung von jährlich rund 200 Projekten mit einem Förder-
volumen von rund 2,7 Mio. € jährlich. Im Bereich d-wasserbauliche Maßnahmen umfasste die Förde-
rung jährlich 25 Projekte mit 1,8 Mio. €. Mit diesen Beträgen für die Bereiche c und d ist zumindest 
eine Fortführung der gut angenommenen Maßnahmen gesichert.  

Zu beachten ist, dass diese projektbezogenen Förderungen auch von der Verwaltungskapazität der 
betreuenden Stellen in den Bundesländern abhängig sind. Den Evaluierungsergebnissen der Vorperio-
de zufolge wurde bereits eine Obergrenze erreicht. Die Maßnahmen der Bereiche c und d können 
durch ihre konkrete Umsetzung die lokale Problemsituation bezüglich Erosion und Kulturlandschafts-
erhaltung verbessern und damit eine weitere Landbewirtschaftung und Kulturlandschaftspflege absi-
chern. Infolge der nun neu aufgenommenen Förderungsmöglichkeit für Gebietskörperschaften wird 
auf ein Ergebnis der Evaluierung eingegangen. Darin wurde dokumentiert, dass besonders infrastruk-
turelle Maßnahmen im ökologischen Bereich zum Gemeinwohl beitragen und die Durchführung und 
Finanzierung dieser Projekte oft nur von Gebietskörperschaften zu bewerkstelligen wäre. Mit der neu 
aufgenommen Möglichkeit der Förderung von Bewässerungsmaßnahmen unter bestimmten Bedin-
gungen wird auf die in den letzten Jahren sehr ungünstige Verteilung von Niederschlägen eingegan-
gen. Eine etwas höhere Dotierung ist für die Bereiche a, b und f geplant (zweistelliger Millionenbetrag 
jährlich). Durch diese Maßnahmen wird die Pflege und Erhaltung naturschutzrelevanter Regionen 
unterstützt und eine breitere Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht. 
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18.3 Beziehungen zu anderen Maßnahmen und Alternativen 
Die gegenständlichen Maßnahmen sind ergänzende Maßnahmen zu den Maßnahmen in Scherpunkt 2 
(2.2: Natura 2000-Zahlungen und 2.3: ÖPUL) und sollen den Erfolg der kontinuierlichen Maßnahmen 
mit einmaligen projektbezogenen Maßnahmen initiieren bzw. abstützen. Auf eine besondere Berück-
sichtigung dieser Maßnahmenbündel ist bei der Genehmigung der einzelnen Projekte zu achten. Die 
Einzelprojekte sind auch mit der Förderung von Maßnahmen außerhalb des ländlichen Entwicklungs-
programms, z. B. in Nationalparks und Naturschutzgebieten, abzustimmen. 

18.4 Monitoring und Evaluierungssystem 
Da diese Maßnahme im gesamten ländlichen Entwicklungsprogramm nur eine finanziell sehr kleine 
und lokal begrenzte Rolle spielt, werden die von der EU vorgegeben groben Indikatoren kaum mit der 
nötigen Detailschärfe Auswirkungen der Maßnahmen messen können. Die Forderung der Gliederung 
der geschaffenen Arbeitsplätze nach Alter und Geschlecht, sowie die von den Projekten profitierende 
Bevölkerungszahl müsste bereits in den Antragsformularen berücksichtigt werden. 
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Tabelle 30: Indikatoren zur Bewertung der Maßnahme 322 - Erhaltung und Verbesserung des 
ländlichen Erbes, Bereiche a, b, c, d, f 

 Anmerkung Quelle/Methode 

Vorgegebene Indikatoren 
Wirtschaftsentwicklung im nichtland-
wirtschaftlichen Sektor (Baselineindi-
kator) 

Für die Bereiche a, b, c, d, f 
wenig relevant 

vorgegeben 

Netto-Abwanderung (Basisindikator) Aufgrund des geringen För-
dervolumens nur sehr lang-
fristige Auswirkungen durch 
Imageverbesserung der Regi-
onen zu erwarten 

Vorgegeben, Statistiken nur im 10-jährigen 
Intervall verfügbar 

Förderungsbeträge (Inputindikator ) Gegliedert nach Bereichen Antragsdaten, Abrechnungsdaten 
Zahl der geförderten Projekte (Output-
indikator) 

Gegliedert nach Bereichen Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Gesamtvolumen der Investitionen 
(Outputindikator) 

Gegliedert nach Bereichen Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Zahl der Bevölkerung, die von den 
Projekten profitiert (Ergebnisindika-
tor) 

Gegliedert nach Bereichen Antragsdaten bzw. aus demographischen Sta-
tistiken zu schätzen  

Wirtschaftswachstum (Wirkungsindi-
kator) 

Für die Bereiche a,b,c,d,f 
nicht relevant, da das Förder-
volumen sehr gering ist 

 

Schaffung von Arbeitsplätzen (Alter, 
Geschlecht) (Wirkungsindikator) 

Für die Bereiche a,b,c,d,f nur 
wenig relevant, da die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen nicht 
das Ziel dieser Maßnahmen 
ist 

Antragsdaten 

Zusätzliche Indikatoren 
Ausmaß der verbesserten Landwirt-
schaftsflächen (Ergebnisindikator) 

Gegliedert nach Bereichen Antragsdaten 

Gesicherte Arbeitsplätze (Wirkungsin-
dikator) 

Gegliedert nach Bereichen Antragsdaten 

18.5 Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlungen 
Die einmaligen, projektbezogenen Maßnahmen im Kapitel zur Erhaltung und Verbesserung des länd-
lichen Erbes wurden großteils auch in der Förderperiode 2000 – 2006 durchgeführt. Neu sind Untertei-
lungen nach den Bereichen Naturschutz, Nationalparks und Sensibilisierung für den Umweltschutz. 
Wie den Evaluierungsberichten zu entnehmen ist, fand die Umsetzung dieser Maßnahmen in der Vor-
periode zielgerichtet in den entsprechenden Regionen statt und ergab sich aus der jeweiligen lokalen 
Situation. Durch eine dezentrale fachliche Betreuung scheint die jeweilige Relevanz der Projekte ab-
gesichert. Der Mitteleinsatz ist durch die Verwaltungskapazitäten in den Bundesländern begrenzt, da 
die Projekte eine intensive Planung und Betreuung benötigen. Besonders zu beachten ist die Abstim-
mung der Maßnahmen auf die Komplementärmaßnahmen in Scherpunkt 2. Die Evaluierung kann mit 
ihren Datenanalysen auf die Verbesserung von lokalen Situationen hinweisen. Im Gesamtumfang des 
ländlichen Entwicklungsprogramms spielen diese Maßnahmen infolge ihrer finanziellen Ausstattung 
jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 
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19 Verkehrserschließung  

Oliver Tamme, Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Maßnahme 
Nr* 

Artikel in VO 
1698/2005 Bezeichnung 

Jährlicher 
Aufwand 
00-04* 

in Mio. € 

Jährlicher 
Aufwand 

07-13 
in Mio. € 

321 56 Grundversorgung   

(1)  Verkehrserschließung 13,4 13,4 

Die neue Maßnahme „Dienstleistungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevöl-
kerung“ besteht aus zwei wesentlichen Teilmaßnahmen, die separat evaluiert werden. Die erste beab-
sichtigt die Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen durch eine landschaftsschonende 
Erschließung der ländlichen Siedlungsbereiche, Wirtschafts-, Erholungs- und Kulturflächen durch 
Errichtung, Umbau und Instandsetzung von Weganlagen. Damit schließt sie an die Maßnahme „Ver-
kehrserschließung“ (Kapitel IX, Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten, Artikel 33) der 
laufenden Programmplanungsperiode 2000-2006 an. 

19.1 Problemlage 
Maßnahmen zur Errichtung, Umbau und Instandsetzung des niederrangigen Verkehrsnetzes sind ohne 
öffentliche Förderungsmittel für die Grundanrainer finanziell nicht tragbar. Die Verkehrserschließung 
ländlicher Gebiete hat daher eine strukturpolitische Komponente mit dem Ziel der Schaffung eines 
zeitgemäßen, dem jeweiligen Erschließungszweck angepassten ländlichen Wegenetzes zur Verbesse-
rung und Erleichterung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen im ländlichen Raum. 

Erreicht wird dieses Ziel, indem ständig bewohnte und bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe 
und in Verbindung damit auch sonstige Objekte mit einem ganzjährig durch LKW befahrbaren Weg 
erschlossen werden, sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen durch ein Motor betriebenes Nutzfahr-
zeug erreicht werden können (Wirtschaftswege). Das Ziel dieser Maßnahmen ist ein gut und zweck-
mäßig erschlossener ländlicher Raum. Dadurch wird ein Beitrag zur Besitzfestigung und Existenzsi-
cherung der bäuerlichen Betriebe geleistet.  

Intakte ländliche Straßen, Wege und Brücken sind eine Grundvoraussetzung für das Leben und Wirt-
schaften in den ländlichen Regionen. Berufs-, Wirtschafts-, Pendler- und Freizeitverkehr erfordern 
eine funktionstaugliche, verkehrssichere ländliche Verkehrsinfrastruktur, damit der ländliche Raum 
seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion gerecht werden kann. Dieses Wegenetz reicht damit in 
seiner Bedeutung weit über den land- und forstwirtschaftlichen Sektor hinaus.  

Die nunmehrige Förderungsmaßnahme umfasst wie bisher die Errichtung und den Umbau sowie zu-
sätzlich die Instandsetzung zu funktionsgerechten, den heutigen Anforderungen entsprechenden Weg-
anlagen5. Gegenüber der vergangenen Programmplanungsperiode ist die Maßnahme somit um die 
                                                      

5  Der Um- und Ausbau bestehender Anlagen ist unter dem Aspekt der Erneuerung von Güterwegen zu sehen, die 
vor 1970 gebaut wurden und den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Gegenüber der vergangenen 
Programmplanungsperiode wird die Maßnahme um den Punkt „Instandsetzung von Weganlagen“ erweitert. 
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kostengünstige Instandsetzung erweitert, um den Druck zu teurer Errichtung bzw. Umbau präventiv zu 
verringern. Besonderes Augenmerk ist den gestiegenen Erfordernissen der Verkehrssicherheit 
beizumessen, welche insbesondere mit dem Benutzerkreis gestiegen sind. Ausgehend vom höherran-
gigen Straßennetz werden Wege gefördert, die vornehmlich der Erschließung landwirtschaftlicher 
Betriebe und/oder landwirtschaftlich genutzter Flächen dienen. Die Abgrenzung der geförderten Weg-
baumaßnahmen zum höherrangigen Straßennetz ergibt faktisch meist bereits die niedrige Fahrbahn-
breite, die mit 3,50m limitiert ist. 

Ausmaß der Schwächen und Disparitäten 
Nach Auskunft der zuständigen Wegebaureferate der Länder ist die Nachfrage bezüglich der Verbes-
serungen des ländlichen Straßen- und Wegenetzes sehr groß, wobei die Herausforderung zunehmend 
in der Verbesserung des funktional unzureichenden Altbestandes liegt. Die Beanspruchung und Be-
dürfnisse an ländliche Verkehrsanlagen sind in den letzten zwei Jahrzehnten auf Grund höherer Belas-
tungen (Achslasten, Gesamtgewichte) einerseits, sowie einer starken Zunahme der Verkehrsfrequenz 
des auch außerlandwirtschaftlichen Benutzerkreises - außerordentlich angestiegen. 

Für die Programmplanungsperiode 2007-2013 liegen nach Auskunft der zuständigen Wegebaureferate 
der Länder bereits zahlreiche Ansuchen vor, die voraussichtlich zumindest teilweise aus Mitteln des 
Schwerpunktes 3 (Artikel 56) kofinanziert werden können. Eine Quantifizierung der zu erwartenden 
kofinanzierten Projekte für die Programmplanungsperiode 2007-2013 ist nicht möglich. Jedes dieser 
Ansuchen wird im Auftrag des BMLFUW einer Dringlichkeitsbewertung unterzogen. Diese bietet 
eine objektivierte Grundlage für die Festlegung der Ausbaureihenfolge. Zur Illustration des potentiell 
anstehenden Bedarfes sei auf die Bundesländer Niederösterreich, Salzburg und Tirol zurückgegriffen.  

- Für das Bundesland Niederösterreich (März 2005) liegen beispielsweise für rund 2.050 km Wegausbauten An-
träge vor. Die Gesamtbaukosten werden auf rund 145 Mio. € geschätzt (Amt der Niederösterreichischen Landes-
regierung 2004: 108).  

- In der vom Land Salzburg vorgenommenen Prioritätenreihung (August 2004) sollen bis zum Jahr 2008 die wich-
tigsten Vorhaben abgearbeitet werden, wobei rund 70 Projekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 
14,6 Mio. € umzusetzen sind. Dadurch sollen mehr als 90 Gehöfte, viele Wohnhäuser und sonstige Objekte (z.B. 
Almgebäude) sowie große land- und forstwirtschaftliche Flächen zeitgemäß aufgeschlossen werden. Darüber 
hinaus gibt es derzeit um einen zeitgemäßen Ausbau noch 480 Ansuchen, die noch nicht im Förderprogramm er-
fasst wurden; dafür besteht ein geschätzter Aufwand von rund 60,5 Mio. € (Amt der Salzburger Landesregierung 
2004: 15). 

- Die Anzahl der durchgeführten Projekte in Tirol war im Jahr 2002, bedingt durch das Auslaufen des EU Ziel 5b 
Programms, stark rückläufig. Durch eine Erhöhung der Mittel im EU-Programm zur Ländlichen Entwicklung 
(Artikel 33) wurde 2003 wieder ein Anstieg verzeichnet. Die Fördermittel und der damit verbundene Bauauf-
wand erreichten jedoch bei weitem nicht die Mittel der Jahre 1999 bis 2001. Zusätzlich tritt bei den anstehenden 
Vorhaben durch Baumaßnahmen in geologisch schwierigem Gelände eine deutliche Verteuerung der durch-
schnittlichen Laufmeterkosten ein. Mit Stand 1.1.2005 wurden in Tirol 458 Höfe ermittelt, die über keine LKW-
Zufahrt verfügen. 42 Höfe sind auch mit einem Traktor nicht erreichbar. Beim Güterwegebau ist bei weiterhin 
ansteigenden Laufmeterkosten damit zu rechnen, dass auf Grund der Kürzungen in den einzelnen Programmen 
um gesamt mehr als 25% der Ausbauleistung dramatisch absinken wird. Verbunden damit sind Verlängerungen 
der Bauzeiten bei den begonnen Projekten und Rückreihung der bewilligten Vorhaben (Amt der Tiroler Landes-
regierung 2006: www.tirol.gv.at/). 
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19.2 Abschätzung der potenziellen Wirkungen 

Analyse der Auswirkungen der vorangegangenen Förderungsprogramme 
Die Dauer des heuer auslaufenden Ländlichen Entwicklungsprogramms bzw. des Artikels 33 erstreckt 
sich auf die Jahre 2000-2006. Dadurch kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Zwischenbilanz gezogen 
werden. Der vorliegende Text wurde der Update Evaluierung des Österreichischen Programms für die 
Entwicklung des ländlichen Raums - Maßnahme Verkehrserschließung (Artikel 33) entnommen 
(BMLFUW 2005a: 272-276). 

Der Aktionsschwerpunkt Verkehrserschließung im Rahmen der Maßnahme Anpassung und Entwick-
lung von ländlichen Gebieten war, was den Umfang der (im Zeitraum 2000-2004) ausbezahlten Förde-
rungen betrifft, die bedeutendste Maßnahme des Artikel 33. Beim ausbezahlten Förderungsbetrag 
(insgesamt 58,557 Mio. €) lag Niederösterreich (21,6% der Mittel), gefolgt von Tirol (20,0%) und der 
Steiermark (19,6%) an der Spitze. Auf diese drei Bundesländer entfielen mehr als 60% der im Zeit-
raum 2000 bis 2004 ausgegebenen Förderungen.  

Im Zeitraum 2000 bis 2004 wurden 1.079 Projekt (davon nur 13,5% in den Jahren 2003 – 2004) mit 
insgesamt 1.948 Förderfällen abgewickelt, davon 683 Förderfälle in den Jahren 2003 – 2004 (das sind 
35% aller Förderfälle). Vom ausgezahlten Förderungsbetrag entfielen 43% auf die Jahre 2003 – 2004 
(Update-Zeitraum), in Niederösterreich waren dies sogar 52%, in Vorarlberg hingegen nur 32%. Ins-
gesamt beliefen sich die für die Jahre 2000 – 2004 anrechenbaren Kosten auf 82,79 Mio. €. Der Anteil 
der EU-Mittel am ausbezahlten Förderungsbetrag betrug 50%, jener des Bundes 30% und jener der 
Bundesländer 20%.  

Tabelle 31: Umfang der Artikel-33-Maßnahme Verkehrserschließung (2000 – 2004) 

 1.079    Projekte 
 1.948   Förderfälle 
 82,8  Mio. € anrechenbare Kosten 
 58,7  Mio. € ausbezahlter Förderungsbetrag 

Quelle: Update-Evaluierung 2005 (BMLFUW 2005a) 

Die Auswertung für die Jahre 2000-2004 (5 von 7 Jahren) ergab eine (vorläufige) Wegebaustrecke von 
rund 845 Kilometer (davon 36% in den Jahren 2003 – 2004) sowie 65.188 Hektar erschlossener Flä-
che (davon 37% in den Jahren 2003 – 2004). Bei der Fläche konnte bereits der angestrebte Zielwert 
(40.000 ha für die gesamte Laufzeit) übertroffen werden, während bezüglich der verbauten Weglängen 
(Ziel von 1.500 km) bis 2004 56% des Zielwertes realisiert werden konnten. 17.317 Teilnehmer (da-
von 9.194 Landwirte, das sind 53%) waren an den Projekten beteiligt. Der Anteil der Teilnehmer im 
benachteiligten Gebiet betrug beachtliche 78%. 
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Tabelle 32: Beteiligung und Wirkungen der Artikel-33-Maßnahme Verkehrserschließung (2000 
– 2004) 

Anzahl   davon im benachteiligten Gebiet in % 
18.844 Mitglieder  71 
9.143 davon landwirtschaftlich 72 

17.277 Teilnehmer  78 
9.170 davon landwirtschaftlich 76 

845 Wegestrecke in km  88 
65.188 erschlossene Fläche in ha  88 

Quelle: Update-Evaluierung 2005 (BMLFUW 2005a) 
Anmerkung: Angaben für das benachteiligte Gebiet bei km und ha beziehen sich auf die Jahre 2003 und 2004. 

Erwartete Auswirkungen und Quantifizierung der Periode 2007-2013  
Ein ausgebautes, den modernen Anforderungen entsprechendes Wegenetz bildet die Grundlage für die 
Erfüllung der wirtschaftlichen, sozialen und landeskulturellen Aufgaben der Betriebe. Eine zeitgemäße 
Verkehrsinfrastruktur ermöglicht nicht nur den Einkauf der notwendigen Betriebsmittel bzw. den rei-
bungslosen Abtransport erzeugter Produkte, sondern ist auch die Voraussetzung für die Erhaltung 
bzw. Verbesserung der Lebensqualität. Die Aufnahme eines außerlandwirtschaftlichen Zuerwerbs und 
die gleichzeitige Weiterführung des landwirtschaftlichen Betriebes setzt eine zeitgemäße Verkehrsan-
bindung voraus.  

Als Bezugspunkt der zu erwartenden quantifizierten Auswirkungen dient die Abschätzung der vergan-
genen Programmplanungsperiode. Nimmt man die Vergleichswerte der laufenden Programmpla-
nungsperiode sowie die konzipierten Zieldaten bei der Zahl der Begünstigten, der Zahl der Projekte 
sowie der Wegebaustrecken und der erschlossenen Fläche, so scheinen die in Tabelle 33 gegebenen 
Zielwerte realistisch erreichbar zu sein.  

Tabelle 33: Quantifizierung der erwarteten Auswirkungen der Maßnahme 321 im Bereich Er-
richtung, Umbau und Instandsetzung von Weganlagen 

Zahl der Begünstigten 
davon Land- und Forstwirte 

Mindestens 20.000 
          10.000 

Zahl der Projekte Mindestens   1.200 

Betroffene Wegebaustrecke in km Mindestens   1.000 km 

Größe der erschlossenen Fläche in ha Mindestens 40.000 ha 

Die konkrete Ausgestaltung mittels Sonderrichtlinien, die Umsetzung durch die Wegebaureferat der 
Länder und die Erfahrungen mit dieser Art der Förderung in der Vergangenheit lässt auf positive wirt-
schaftliche, ökologische und soziale Wirkungen schließen. 

19.3 Beziehungen zu anderen Maßnahmen und Alternativen 
Gemäß Strategieplan besteht das übergeordnete Ziel der österreichischen Landwirtschaftspolitik in der 
Sicherung einer flächendeckenden, bäuerlich strukturierten Landwirtschaft (BMLFUW 2006b). Für 
die Substanzsicherung im ländlichen Raum ist daher neben der Förderung von betriebserhaltenden 
Maßnahmen der geförderte Bau der niederrangigen Verkehrsinfrastruktur von maßgeblicher Bedeu-
tung (=flankierende Maßnahme). Die Maßnahme wurde auch in Übereinstimmung mit den übergeord-
neten Zielen der österreichischen Landwirtschaftspolitik (LWG 1992) festgelegt. Die Kohärenz mit 
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den Zielen und den Maßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik – GAP sowie der Zielvorstellungen 
des Europäischen Agrarmodells ist gegeben. Sie steht auch in Einklang mit den Zielen von Lissabon 
und Göteborg. Die ökologische Komponente findet darin ihre Entsprechung, dass bereits in den Förde-
rungsrichtlinien der laufenden Programmplanungsperiode die landschaftsschonende Erschließung – 
Wege als Teil der Landschaft – vorgeschrieben ist. Die technischen Vorschriften sehen die Beachtung 
der Erfordernisse des Natur-, Landschafts- und Wasserhaushaltes vor.  

19.4 Monitoring und Evaluierungssystem 
Im Zuge der Evaluierungen in der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass die Datenbank der AMA 
(Antrags- und Zahlungsdatenbank) zum Teil äußerst lückenhaft und für Auswertungen letztlich nur 
zum Teil verwendbar war. In der Praxis musste zusätzlich auf Sonderauswertungen der Ämter der 
Landesregierung zurückgegriffen werden. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und sollte in der 
neuen Programmplanungsperiode institutionalisiert werden. Folgende vorgegebene und zusätzliche 
Indikatoren sind durch die Ämter der Landesregierung programmbegleitend zur Verfügung zu stellen. 

Tabelle 34:  Indikatoren zur Bewertung der Maßnahme Artikel 56 – Dienstleistungen zur 
Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung, Wegebau 

 Anmerkung Quelle/Methode1 

Vorgegebene Indikatoren 
Anzahl der genehmigten Projekte  nach Bundesländern  
anrechenbare Kosten nach Bundesländern  
Bewilligte öffentliche Mittel nach Herkunft (EU, Bund, Land, 

Gemeinde) 
 

Ausbezahlte öffentliche Mittel nach Herkunft (EU, Bund, Land, 
Gemeinde) 

 

Zusätzliche Indikatoren 
Gebaute Wegstrecke  in km 
Erschlossene Fläche  in ha 
Angeschlossene Höfe   
Angeschlossene sonstige Objekte  
Anzahl der Beteiligten  
davon Anzahl der Landwirte  
Kosten je Laufmeter  
Kosten je m2  
Kosten je Hof    

1 Ämter der Landesregierung -Auswertung der Datenbanken der Wegebaureferate 

19.5 Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlungen 
Der Wegbau erfolgt auf Antrag von Interessenten (z.B. Wegebaugemeinschaften). Bauherren sind 
Gemeinschaften oder Einzelpersonen. Diese sind nicht in der Lage, die Aufwendungen zur Gänze zu 
tragen. Die EU-Mittel (neben den Bundes-, Landes- und Gemeindemitteln) sind daher essentiell. Die 
Abwicklung der Projekte erfolgt unter den Prämissen von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit. Eine Auswertung der Projekte aus den Jahren 2000-2004 (für das Bundesland Salz-
burg) zeigt beispielsweise, dass die Interessentenleistungen im Durchschnitt der Projekte 27,45% 
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betragen und damit deutlich unter den Förderungshöchstsatz der Förderrichtlinie lagen (Amt der Salz-
burger Landesregierung 2004).  

In Summe erfolgt eine abgestimmte Projektplanung und Baubegleitung durch die zuständigen Referate 
der Ämter der Landesregierungen. Vorgaben und Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes, der 
Raumplanung und Raumordnung, der Forst- und Wasserrechtsbehörde sind dabei zu berücksichtigen 
ebenso wie die der Gemeinden, der betroffenen Grundeigentümer und der Interessenten.  

Die konkrete Ausgestaltung der Förderung aufbauend auf die Erfahrungen des ländlichen Entwick-
lungsprogramms 2000-2006 lässt insgesamt auf positive soziale, wirtschaftliche und ökologische Wir-
kungen schließen.  
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20 Energie und Energieträger aus erneuerbaren Energiequellen 

Hubert Janetschek, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Maßnahme 
Nr* 

Artikel in VO 
1698/2005 Bezeichnung 

Jährlicher 
Aufwand 
00-04* 

in Mio. € 

Jährlicher 
Aufwand 

07-13 
in Mio. € 

321 56 Grundversorgung   

(2)  Erneuerbare Energiequellen 7,3 7,5 

Der erste Bereich der Maßnahme 321 - die Errichtung, Umbau und Instandsetzung von Weganlagen 
zur Erschließung der Siedlungsbereiche ausgehend vom höherrangigen Straßennetz – wurde im Kapi-
tel 19 evaluiert.  

Ziel der Maßnahme ist Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen durch eine landschafts-
schonende Erschließung von Siedlungsbereichen und Versorgung der ländlichen Wirtschaft und Be-
völkerung mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Begünstigte sind Bewirtschafter land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe und Projektträger. Die Förderung beträgt maximal 55%. 

20.1 Problemlage 
Die Investitionen für erneuerbare Energieerzeugung sind als Maßnahme durch ihre Einordnung unter 
321 insofern missverständlich eingestuft, da eine Grundversorgung der Bevölkerung im ländlichen 
Raum mit Primärenergie bereits gegeben ist. Auch der entlegenste Betrieb oder Haushalt im Bergge-
biet ist motorisiert und mit Elektrizität ausgestattet, daher ist auch die Lebensqualität gegeben, die sich 
durch den Komfort der Energienutzung ergibt.  

Ein Schwachpunkt der Biomasseanlageninvestitionen besteht darin, dass durch die niedrigen Preise für 
fossile Energieträger und bei regional gut ausgebauten Versorgungsnetzen wirtschaftlich nicht wett-
bewerbsfähig sind. Heizwerke, die Biomasse als Brennstoff einsetzen, liegen erfahrungsgemäß an der 
Grenze der wirtschaftlichen Rentabilität. Insbesondere um die vergleichsweise hohen Investitionskos-
ten zu senken und damit die Errichtung von Biomasseheizwerken zu ermöglichen, sind dafür Investiti-
onskostenzuschüsse erforderlich. 

Ein entscheidender Vorteil der Bioenergie ist ihre Vielfältigkeit, Flexibilität und das Vorhandensein 
von noch ungenutzten Biomassepotenzialen in der Land-, Forst- und Abfallwirtschaft. So kann aus 
Biomasse Strom und Wärme erzeugt werden, ebenso ist die Bioenergie als alternativer Biokraftstoff 
im mobilen Bereich einsetzbar. Mit Investitionen in eine energetische Biomassenutzung sind, neben 
Klimaschutz, vor allem noch andere Vorteile verbunden:  

- Verringerung der Abhängigkeit von Energieimporten 
- Kontrollierte energetische Nutzung von Treibhausgasen wie Methan 
- Schaffung eines zusätzlichen Absatzmarktes für die heimische Land- und Forstwirtschaft. 
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20.2 Abschätzung der potenziellen Wirkungen  
Die Maßnahme im LEP 07-13 bietet vor allem die Möglichkeit, den dynamischen Zukunftsmarkt für 
Bioenergie auch im Leistungsbereich von 0,5 – 2,0 MW zu nutzen; gleichzeitig damit kann den Zielen 
der EU-Energiepolitik entsprochen werden. Bei einer positiven Marktentwicklung können neue zu-
kunftsträchtige Arbeitsplätze geschaffen werden und es findet inländische Wertschöpfung vor allem 
im ländlichen Raum statt. In der Periode 2000 – 2006 konnten durch die Investitionen in Bioenergie-
anlagen 664 Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden. Für 124 ausgewertete Bioenergieprojekte er-
gab sich schätzungsweise ein jährlicher Einkommenseffekt von ca. 4,02 Mio. €. Die Einsparungen an 
fossiler Energie betrugen ca. 95.000 l Heizöläquivalente pro Jahr und Projekt, was wiederum eine 
Reduktion von Kohlenstoffdioxid von insgesamt 110.240 t/Jahr bedeutet. 

20.3 Beziehung zu anderen Maßnahmen und Alternativen 
Es besteht eine gewisse Parallelität zur Maßnahme 121, da auch im Bereich der Bioenergie Struktur 
schaffende Investitionen getätigt werden, die dem Investor wirtschaftliches Durchhaltevermögen ab-
verlangen und eine entsprechende Qualifikation zum Betreiben der Bioenergieerzeugungsanlagen 
erfordern.  

20.4 Monitoring und Evaluierungssystem  
Die Bioenergieinvestitionen, als klassische Diversifizierungsmaßnahme, ist bei der Maßnahme 311 
angesiedelt, weil die Maßnahme die Landwirte motivieren soll, im unteren und mittleren Leistungsbe-
reich der Bioenergieerzeugung einzusteigen. Der Outputindikator 58 im Schwerpunkt 3 „ICT-
Initiativen“ (darunter versteht man: Dienstleistungen in der Telekommunikation wie z.B. Internetzu-
gang, Teleworking, etc.) im Ländlichen Raum, ist maßgebend geeignet, die Maßnahme „Investitionen 
in erneuerbare Energie“ zieladäquat darzustellen. 
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Tabelle 35: Indikatoren zur Bewertung der Maßnahme 321 Bereich erneuerbare Energie 

 Anmerkung Quelle/Methode 

Vorgegebene Indikatoren 
Wirtschaftswachstum  
(Wirkungssindikator ) 

  

Schaffung von Arbeitsplätzen (Alter, 
Geschlecht) (Wirkungssindikator) 

 Antragsdaten 

Wirtschaftsentwicklung im nichtland-
wirtschaftlichen Sektor (Basisindikator) 

  

Netto-Abwanderung (Basisindikator) nach Sparten gegliedert Statistiken nur im 10-jährlichen Intervall 
verfügbar 

Förderungsbeträge (Inputindikator) nach Sparten gegliedert Antragsdaten, Abrechnungsdaten 
Zahl der geförderten Projekte (Outputin-
dikator) 

Zahl der Landwirte und Nicht-
landwirte für jedes Projekt 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Gesamtvolumen der Investitionen (Out-
putindikator) 

 Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Zahl der Bevölkerung, die von den Pro-
jekten profitiert (Ergebnisindikator) 

Anmerkung Antragsdaten 

Zusätzliche Indikatoren 
Heizöleinsparung  Fallbeispiele 
CO2 Reduktion Anmerkung Fallbeispiele 

20.5 Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlungen 
Die Förderung der Biomassenutzung für energetische Zwecke war ein Schwerpunkt der Artikel 33-
Umsetzung in der Vorperiode. Laut nationalem Strategieplan soll die Biomassenutzung auch im 
Schwerpunkt 3 eine Hauptmaßnahme sein und es wird eine Verdoppelung der Fördermittel für diesen 
Bereich angestrebt. Dies ist insofern zu begrüßen, da in der vergangenen Periode die Förderanträge die 
Budgetmittel weit überstiegen hatten. Bei der Vergabe der Fördermittel sollte weiterhin der Anreiz 
bestehen, die Anlagen zu optimieren und jene Projekte zu fördern, die die Wirtschaftlichkeitsschwelle 
in absehbarer Zeit erreichen. 

Während das wirtschaftliche Potenzial für Großanlagen mit mehreren MW in einigen Jahren ausge-
schöpft sein dürfte, weil es nicht mehr viele größere Gemeinden oder Städte ohne Nahwärme- oder 
Gasversorgung gibt, werden den kleinen Biomasse-Nahwärmeversorgungssystemen von sämtlichen 
Experten auch längerfristig positive Zuwachsraten vorhergesagt. 

Die Biomasseförderung im Schwerpunkt 3 ist ein wichtiges Element auch im Programm für LE 07-13. 
Sie bewirkt die Verbesserung der Liquidität und Rentabilität, sowie über die Minderung des Risikos 
Rationalisierungs- und Entwicklungsschritte im Segment der Wärme- und Stromerzeugung, die an-
sonsten nur schwer vollzogen werden können. Soweit es gelingt, die Förderung auf entwicklungsfähi-
ge Anlagen zu konzentrieren und nicht entwicklungsfähige Projekte auszuklammern, hat die Biomas-
seförderung auch sektoral gesehen positive strukturelle Wirkungen. Sehr wesentlich trägt auch diese 
Maßnahme zur Zielsetzung „Diversifizierung“ im LE 07-13 bei, da für eine große Anzahl von Land-
wirten, die Energieerzeugung zu einem zweiten Standbein ihrer wirtschaftlichen Existenz werden 
kann. 
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21 Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinblick auf eine  
lokale Entwicklungsstrategie 

Thomas Dax und Elisabeth Loibl, Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Maßnahme 
Nr* 

Artikel in VO 
1698/2005 Bezeichnung 

Jährlicher 
Aufwand 
00-04* 

in Mio. € 

Jährlicher 
Aufwand 

07-13 
in Mio. € 

341 59 Kompetenzentwicklung im Hinblick auf eine lokale 
Entwicklungsstrategie   

21.1 Problemlage 
Im Rahmen des Ländlichen Entwicklungsprogramms 2007-2013 ist entsprechend der VO (EG) 
1698/2005 ein Mindestmaß an Mittel (10% der EU-Mittel) für den Schwerpunkt 3: Lebensqualität im 
ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft vorzusehen. Dementsprechend sieht 
der Nationale Strategieplan vor, dass „im Vergleich zur gegenwärtigen Förderperiode der Schwer-
punkt 3 am stärksten ausgeweitet werden wird“. Konkret handelt es sich dabei um eine deutliche An-
hebung des Förderniveaus um etwa 300%. Eine solche Intensivierung wird nur über entsprechende 
Unterstützungsstrukturen ohne einen deutlichen Qualitätsverlust in den Inhalten der Maßnahmen er-
zielbar sein. Ein Großteil Österreichs wird zwar durch räumliche Förderprogramme, die den bisheri-
gen Leader-Programmen entsprechen, abgedeckt werden (siehe Maßnahmen und Bewertung des 
Schwerpunktes 4 – Leader), für die verbleibenden Gebiete soll aber auch die Möglichkeit bestehen, 
das Potenzial der lokalen Entwicklung mit den Maßnahmen dieser Schwerpunktsetzung zu nutzen. 

Längerfristige regionale Entwicklungsstrategien sowie die vorbereitenden Maßnahmen im Bereich der 
Kompetenzentwicklung und der Sensibilisierung der lokalen Akteure erscheinen eine wesentliche 
Voraussetzung für die Verbreiterung der Methode und die Einbeziehung dieser neuen Gebiete in den 
Lernprozess der ländlichen Regionen. Im Programm werden Studien über die entsprechenden Gebiete 
sowie damit zusammenhängende Maßnahmen zur Informationsbereitstellung sowie die Schulung von 
Personen, die an der Ausarbeitung und Umsetzung einer Entwicklungsstrategie beteiligt sind, als rele-
vante Fördergegenstände genannt. Diese Spezifizierung sowie die Benennung der Regionalverbände 
als Förderwerber/in sollte nicht als umfassende Aufzählung der möglichen Fördertatbestände inner-
halb dieser Maßnahme gesehen werden. Insgesamt nehmen Aktivitäten innerhalb dieser Maßnahme 
daher die Funktion einer grundlegenden Aufbereitung der Basis für Aktionen im Rahmen des Schwer-
punktes 3 ein. 

Hier kann im Wesentlichen auf die Leader-Methode verwiesen werden. Angesichts des grundlegenden 
Charakters der Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der Kompetenzentwicklung und Sensibilisie-
rung sollten diese Aktionen nicht auf die LAGs im Rahmen der Leader-Maßnahme beschränkt blei-
ben. 

21.2 Abschätzung der potenziellen Wirkungen 
Zur Zeit ist der Umfang der für diese Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel nicht festgelegt. 
Das Ausmaß wird auch davon abhängen, wieweit die Leader-Maßnahme den gesamten ländlichen 
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Raum Österreichs abdecken kann. Darüber hinausgehend sind aber jedenfalls Initiativen - wie ein-
schlägige Studienarbeiten, Informationsaufbereitung für die Erarbeitung lokaler Strategien, Kompe-
tenzentwicklung des Personals, Veranstaltungen, die Einrichtung spezifischer öffentlich-privater Part-
nerschaften - zu ermöglichen. Die Maßnahmen gewinnen insbesondere mittelfristig hinsichtlich der 
Umsetzung einer ausreichenden Anzahl von Entwicklungsinitiativen und Projekten im Rahmen des 
Schwerpunktes 3 an Bedeutung. 

21.3 Beziehungen zu anderen Maßnahmen und Alternativen 
Der stärkste Bezug ist zur Konzeption des Schwerpunktes 4 – Leader gegeben. Die Maßnahme 341 ist 
auch in Ergänzung zu den durch die LAGs durchzuführenden Maßnahmen in anderen Gebieten des 
ländlichen Raumes zu sehen. Wie dort bestehen auch hier Querverbindungen zu den regionalen Akti-
vitäten der Strukturfonds und anderen regionalen bzw. lokalen Aktivitäten.  

Ohne diese Maßnahme könnte es dazu kommen, dass einzelne Entwicklungsimpulse, die sich noch 
nicht in Lokalen Entwicklungsinitiativen (wie den LAGs) zusammen gefunden haben, mangels der 
entscheidenden Unterstützung in der Aufbauphase aufgegeben werden und manche Potenziale der 
Ländlichen Entwicklung ungenutzt bleiben.  

21.4 Monitoring und Evaluierungssystem 
Der Anteil der Erwachsenen, die an Berufsbildung und Weiterbildungskursen teilnehmen, liegt in 
Österreich bei etwa 11,6% und damit über dem EU-Durchschnitt (siehe Basisindikator 36). Dies bein-
haltet aber ein deutliches Potenzial zur Ausweitung entsprechender Maßnahmen, und vor allem eine 
Intensivierung der Tätigkeiten im ländlichen Raum. Zusätzlich zu den vorgegebenen Indikatoren soll-
ten einerseits die thematische Breite der Veranstaltung als Indikator für den Beitrag zur Entwicklung 
entsprechender umfassender lokaler Entwicklungsstrategien und anderseits die Einbeziehung nicht-
landwirtschaftlicher Akteure als Maß der Erweiterung der Aktionen über den landwirtschaftlichen 
Bereich hinaus erfasst werden. 
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Tabelle 36: Indikatoren zur Bewertung der Maßnahmen 341 – Kompetenzentwicklung, Förder-
veranstaltungen und Durchführung 

 Anmerkung Quelle/Methode 

Vorgegebene Indikatoren 
Lebenslanges Lernen im ländlichen Raum 
(Basisindikator) 

% der Erwachsenen, die an Berufs-
bildung und Weiterbildungskursen 
teilnehmen.  

% der Erwachsenen, die an Berufs-
bildung und Weiterbildungskursen 
teilnehmen; Erhebung bei Erwachse-
nenbildungseinrichtungen; bzw. Statis-
tik Austria 

Förderungsbeträge (Input Indikator ) Anteil der Fördersumme an ELER; 
nach Geschlecht und Alter 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Anzahl der Kompetenzentwicklungs-und 
Förderveranstaltungen (Outputindikator) 

generelle Unterstützung von akti-
onsorientierter Qualifizierung (über 
LAGs hinaus); nach Maßnahmen-
art  

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen 
oder Veranstaltungen (Outputindikator) 

nach Maßnahmen-art, Alter und 
Geschlecht der Teilnehmer (über 
LAGs hinaus)  

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Anzahl unterstützter öffentlich-privater 
Partnerschaften (Outputindikator) 

Erfassung von Partnerschaften 
außerhalb Leader-Aktionen (über 
LAGs hinaus)  

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Anzahl der Teilnehmer, die erfolgreich 
eine Fortbildungsveranstaltung (-tage) 
absolviert haben (Ergebnisindikator) 

nach Geschlecht und Alter Antragsdaten, Abrechnungsdaten  

Zusätzliche Indikatoren 
Thematische Breite der Förderveranstal-
tungen (Output Indikator) 

Anteil nicht-landwirtschaftlicher 
Maßnahmen an Maßnahme 341; 
nach Bereichen 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Einbeziehung nicht-landwirtschaftlicher 
Akteure (Ergebnisindikator) 

Anteil nicht-landwirtschaftlicher 
Teilnehmer an allen Teilnehmern 
der Maßnahme 341; nach Ge-
schlecht und Maßnahmenart 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

21.5 Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlungen 
Die Fördermaßnahme umfasst vor allem die Erstellung von Studien über Gebiete, die über die ländli-
chen Gebiete der Leader Aktionsgruppen hinausgehen, sowie damit zusammenhängende Maßnahmen 
zur Informationsbereitstellung hinsichtlich regionaler Entwicklungsstrategien. Darüber hinaus sollen 
Personen, die an der Ausarbeitung und Umsetzung dieser Entwicklungsstrategien beteiligt sind, ent-
sprechend geschult und für die Umsetzung der Entwicklungsprogramme sensibilisiert werden. Obwohl 
der finanzielle Rahmen dieser Maßnahmen noch offen ist, erscheint es jedenfalls wichtig, eine För-
dermaßnahme für die Unterstützung von Strategienentwicklungsmaßnahmen, welche über die Leader 
Gebiete hinaus gehen, bereit zu halten, um auch in diesen Gebieten eine umfassende Konzeption länd-
licher Strategieentwicklung über die Landwirtschaft hinaus zu ermöglichen. 
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22 Schwerpunkt 4 - LEADER 

Thomas Dax und Elisabeth Loibl, Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Maßnahme 
Nr* 

Artikel in VO 
1698/2005 Bezeichnung 

Jährlicher 
Aufwand 
00-04* 

in Mio. € 

Jährlicher 
Aufwand 

07-13 
in Mio. € 

41. 64 Lokale Entwicklungsstrategien 

421 65 Kooperationsprojekte 

431 62 LAGs, Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung 

15,1 50,0 

Unter der Bezeichnung LEADER (Liaison entre actions pour le développement économique rural) 
wurden seit 1991 EU-Gemeinschaftsinitiativen auf lokaler Ebene im ländlichen Raum unterstützt. Die 
einzelnen Leader-Maßnahmen sind Instrumente eines im Zuge der Erstellung regionaler Strategien der 
Lokalen Aktionsgruppen (LAG) vereinbarten regionalen Entwicklungsprogramms. Seit 1995 wurden 
auch in Österreich umfangreiche Erfahrungen mit der Umsetzung dieser lokalen Aktionsprogramme 
gemacht. Sie wurden bisher außerhalb des Ländlichen Entwicklungsprogramms durchgeführt, werden 
in das Programm 2007-2013 als 4. Achse integriert und sind horizontal über die drei anderen Schwer-
punkte hinweg anzuwenden. Der Schwerpunkt der Bewertung liegt daher auch darauf, wieweit die 
Vorzüge der Leader-Methode in die neue Struktur übernommen werden können bzw. welche Bedin-
gungen für die Programmumsetzung vorzusehen sind. 

22.1 Problemlage 
Im internationalen Vergleich hat der ländliche Raum in Österreich auf Grund der Siedlungsstruktur 
und des hohen Ausmaßes des Berggebiets eine herausragende Bedeutung. Laut OECD-Klassifikation 
leben in den als „ländlich“ bezeichneten Regionstypen 78% der Bevölkerung. Wie in der SWOT-
Analyse des Leader+ Programms für die Periode 2000-2006 wird nunmehr im Nationalen Strategie-
plan auf die Diversität der ländlichen Regionen verwiesen. Die Unterschiede werden an Hand von drei 
Typen beschrieben, wobei auf die Überschneidungen zwischen diesen Typen verwiesen wird. In vie-
len ländlichen Regionen Österreichs ist, so wie in anderen Ländern auch, eine Trendumkehr festzustel-
len: Waren noch in den 80iger Jahren vor allem Regionen mit alten Industrien, die östlichen Grenzre-
gionen und stark agrarisch geprägte Regionen von massiven Bevölkerungsrückgängen betroffen, so 
konnte diese Entwicklung seit den 90iger Jahren teilweise gelindert und abgefedert werden. Hauptur-
sachen dieser Veränderungen sind Verbesserungen der Erreichbarkeit im Individualverkehr, die räum-
lich erweiterten Suburbanisierungsprozesse, die Wertschätzung attraktiver Lebensbedingungen sowie 
auch die positiven Impulse wirtschaftlicher und kultureller Initiativen in ländlichen Regionen. Trotz-
dem bestehen insgesamt noch immer deutliche Entwicklungsrückstände in den ländlichen Regionen 
bzw. eine Reihe ungenutzter Entwicklungspotenziale sowie Gebiete, die von Marginalisierung und 
Abwanderung bedroht sind. 

Die Förderung im Rahmen des Schwerpunktes 4 bietet die Möglichkeit, alle drei Ziele des Programms 
– Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt, Lebensqualität und Diversifizierung - nach einer auf die lokalen und 
regionalen Bedingungen und Potenziale abgestellten Entwicklungsstrategie zu verknüpfen und da-
durch die räumliche Wirkung der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erhöhen. Integrierte Ansätze, die die 
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Landbewirtschafter und Forstwirte ebenso wie die anderen ländlichen Akteure einbeziehen, sollen 
unter Achtung der Grundsätze der Europäischen und nationalen Entwicklungsstrategien für den ländli-
chen Raum regionale Strategien umsetzen. Dabei sind die spezifischen Grundlagen der Beteiligung 
und Kooperation („governance“), die strategischen Überlegungen (Leitbild) und Prioritäten (Kernakti-
onen) von Lokalen Aktionsgruppen (LAG) festzulegen. Die Aktionen stehen grundsätzlich allen regi-
onalen Akteuren offen und sind nicht auf die Land- und Forstwirtschaft beschränkt. Ziel ist es viel-
mehr, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftsbereichen der Regionen und Koopera-
tionen zwischen Regionen zu intensivieren und dadurch die regionale Wirtschaftskraft und die Le-
bensqualität im ländlichen Raum zu erhöhen. 

22.2 Abschätzung der potenziellen Wirkungen 
Das Leader+ Programm hat auf diese Entwicklungsbedingungen bereits umfassend Bezug genommen 
und mit den 56 LAGs eine Reihe von lokalen Initiativen zur Nutzung des vorhandenen Potenzials 
gesetzt. Das Gebiet erstreckt sich derzeit auf rund 60% der Gesamtfläche Österreichs und umfasst 
26,7% der Bevölkerung. Auf Grund der geplanten Ausweitung der EU-Finanzierung für diese Maß-
nahme von rund 15 Mio. € auf ca. 50 Mio. € pro Jahr ist eine Ausweitung des Leader-Gebietes und 
eine Intensivierung der Aktivitäten geplant. 

Die mit VO (EG) Nr. 1698/2005 festgelegte Schwerpunktsetzung für die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums, die durch die Integration der Leader-Achse und ihre Mindestdotierung von 5 % 
der EU-Mittel des Ländlichen Entwicklungsprogramms zum Ausdruck gebracht wird, bedingt, dass 
der Leader-Ansatz insbesondere als Entwicklungsstrategie auf der lokalen Ebene einen kräftigen Im-
puls erfahren wird. Der Nationale Strategieplan „sieht Leader als das Umsetzungsinstrument für die 
Maßnahmen des Schwerpunktes 3“ vor. Gleichzeitig wird aber auch auf die Strategische Leitlinie 
verwiesen, welche festlegt, dass „die für den Schwerpunkt 4 (Leader) eingesetzten Mittel zu den Prio-
ritäten der Schwerpunkte 1 und 2 sowie des Schwerpunktes 3 beitragen sollten, aber auch eine wichti-
ge Rolle bei der horizontalen Priorität Verwaltungsverbesserung und Erschließung des endogenen 
Entwicklungspotentials der ländlichen Gebiete spielen“. Daher sind über den Schwerpunkt 4 grund-
sätzlich Maßnahmen aus allen drei thematischen Schwerpunkten sowie sonstige Beihilfeinstrumente, 
die im Programm anzuführen sind, förderbar, obgleich das Hauptaugenmerk auf den Maßnahmen des 
Schwerpunktes 3 und dem Hauptziel „Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversi-
fizierung der Wirtschaft“ liegt. Wichtige Grundsätze für die Nutzung des endogenen Potenzials sind: 

Festlegung des Auswahlverfahrens und Abstimmung inhaltlicher Schwerpunkte der Aktionen 

- Ausreichende Dotierung der Maßnahmen 42 (Kooperation) und 43 (LAG Management) und aktive Förderung 
der Kooperation zwischen den Regionen 

- Unterstützung auch von Aktivitäten außerhalb des landwirtschaftlichen Bereichs und Einbindung in die regiona-
le Wirtschaft 

- Maßnahmen außerhalb der Schwerpunkte der VO 1698/2005; v. a. Unterstützung innovativer Vorhaben sowie 
Maßnahmen zur Sicherung von Infrastrukturen und Dienstleistungen im ländlichen Raum 

- Erweiterung der Beteiligung lokaler Partner (u. a. Förderung der Beteiligung von Jugendlichen und Frauen) und 
Überprüfung der Entwicklungsstrategien der LAGs 

- Nutzung des Synergiepotenzials von Umweltprojekten und anderer regionaler Projekte (z.B. Strukturfonds, 
lokale Initiativen, nationale Maßnahmen etc.)  

- Aufbau von Prozessen zur verstärkten Selbstevaluierung 
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- Weiterführung der Einrichtung der Netzwerk-Servicestelle und Integration in das für den gesamten ländlichen 
Raum einzurichtende Netzwerk 

- Einrichtung eines Monitoringsystems, das den thematischen Schwerpunktsetzungen und der administrativen 
Zuordnung innerhalb des Programms sowie den Verbindungen zu ähnlichen regionalen Programmen Rechnung 
trägt. 

22.3 Beziehungen zu anderen Maßnahmen und Alternativen 
Die Festlegung des Schwerpunktes 4 – Leader innerhalb des Ländlichen Entwicklungsprogramms 
erlaubt es, die räumliche Dimension der Förderung ausgewählter ländlicher Gebiete in das Programm 
aufzunehmen. Aus diesem Grund sind diese Maßnahmen zu den anderen in den betreffenden Regio-
nen eingesetzten Fördermaßnahmen bzw. raumwirksamen Festlegungen in Beziehung zu setzen. Im 
Einzelnen bieten folgende Programme thematische Anknüpfungspunkte und mögliche Synergieeffek-
te: Maßnahmen der Strukturfonds-Programme (v. a. Ziele „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Territoriale 
Zusammenarbeit“), nationale und regionale Wirtschaftsförderung und Regionalplanung, Territoriale 
Beschäftigungspakte und lokale Aktionen. Als Referenz für die strategische Ausrichtung kann auf 
Inhalte aus dem Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) 1999, die „Strategischen Kohäsi-
onsleitlinien“ 2005 sowie den Strategischen Rahmenplan für die österreichische Regionalpolitik 2007-
2013 verwiesen werden. In diesem wird insbesondere auch auf die Wirtschaftsentwicklung im ländli-
chen Raum und den Berggebieten Österreichs eingegangen. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen dieses Schwerpunktes ist die Nutzung der Erfahrungen 
aus den bisherigen begleitenden Netzwerk-Strukturen vordringlich. Die Fortführung einer Einrichtung 
wie der Leader Netzwerk-Servicestelle ist für die Konzeption von innovativen Strategien und Maß-
nahmen, die Lernprozesse in den LAGs und Regionen und die Bewertung der Programmfortschritte 
und Kooperationsbemühungen zentral. Da in Zukunft ein gesamtstaatliches Netzwerk der ländlichen 
Entwicklung einzurichten ist, sind die Beziehungen von Leader-Servicestelle und nationalem Netz-
werk bei der detaillierten Projektausschreibung klarzulegen. 

Die Verdreifachung der EU-Mittel im Vergleich zum bisherigen Leader Programm bedingt eine ent-
sprechende administrative Verstärkung und Intensivierung der Aktivitäten. Dadurch sollte die Durch-
führung von Maßnahmen in einem Ausmaß möglich sein, der die bisherigen Aktionen der LAGs weit 
übersteigt. Diese Ausweitung erfordert auch eine verstärkte Anstrengung zur Hebung der Beteiligung 
und inhaltlichen Öffnung bestehender und neuer Gruppen. Ohne diese umfassende Programmerweite-
rung wären vergleichbare Initiativen im ländlichen Raum nur über massive lokale und regionale An-
strengungen denkbar, aber kaum mit entsprechenden nationalen Mitteln umzusetzen. Die Chance wäre 
daher zu nutzen, den erwarteten Erfolg einer Intensivierung von Kooperationen mit anderen ländlichen 
Regionen und städtischen Nachfragern auch langfristig zu sichern. 

22.4 Monitoring und Evaluierungssystem 
Zum Monitoring und Evaluierungssystem liegen im vorliegenden Programmentwurf noch keine An-
gaben vor. Diese wären insbesondere im Zusammenhang mit der Festlegung des Auswahlverfahrens 
und der ergänzenden Bestimmungen des Programms zu bestimmen. Ein großer Teil der dabei erfor-
derlichen Erhebungen ist aus den in der folgenden Tabelle zusammengefassten Indikatoren zur Bewer-
tung der Maßnahme zu ersehen. Diese Auswahl bezieht sich zum einen auf die durch die EU-
Kommission vorgegebenen Indikatoren sowie die Erfahrungen aus der Bewertung des Leader II und 
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Leader+ Programms. Viele der Indikatoren sind dabei angesichts der Umsetzung des Programms zu 
erfassen und nach verschiedenen Kriterien (Geschlecht, Alter, Förderart, Themenschwerpunkt) zu 
differenzieren, um geeignete Aussagen im Rahmen der späteren Bewertungen erzielen zu können. 

Als zusätzliche Indikatoren werden v. a. Angaben zur Kennzeichnung der qualitativen Umsetzung des 
Programms vorgeschlagen. Sie betreffen: Entwicklung des LAG Managements, eine Detaillierung des 
Fördervolumens, die Entwicklung der Infrastrukturen für den ländlichen Raum, den Anteil der Koope-
rationsprojekte und die Intensität der Vernetzungsaktivitäten. Maßnahmen, die zur Stimulierung loka-
ler Aktivitäten außerhalb des Leader Schwerpunktes ergriffen werden, wären unter Maßnahme 341 
(Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung) zu erfassen.  
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Tabelle 37: Indikatoren zur Bewertung der Maßnahmen im Schwerpunkt 4 – LEADER 

 Anmerkung Quelle/Methode 

Vorgegebene Indikatoren 
Entwicklung von lokalen Aktions-
gruppen (Basisindikator) 

Anteil der Bevölkerung in LEADER-
Gebieten, Erhöhung des Anteils beabsichtigt 

Stat. Grundlagen aus LEADER+ 
LAGs Beteiligung, BMLFUW 

Wirtschaftliche Entwicklung des nicht-
landwirtschaftlichen Bereichs (Basis-
indikator) 

zur Bewertung der regionalen Ausgangssitu-
ation 

Bruttowertschöpfung im sekun-
dären und tertiären Sektor; Eu-
rostat, Statistik Austria 

Beschäftigungsentwicklung des nicht-
landwirtschaftlichen Bereichs (Basis-
indikator) 

zur Bewertung der regionalen Ausgangssitu-
ation 

Beschäftigung im sekundären 
und tertiären Sektor; Eurostat, 
Statistik Austria 

Förderungsbeträge (Inputindikator) Anteil der Fördersumme an ELER; nach 
Geschlecht und Alter 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Anzahl der LAGs (Outputindikator) Zunahme beabsichtigt (Maßnahme 41)  Antragsdaten 
Anzahl der durch LAGs unterstützten 
Projekte (Outputindikator) 

Projektübersicht nach thematischen Schwer-
punkten unterteilt (Maßnahme 41)  

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Ausmaß der LAG Fläche, km2 (Out-
putindikator) 

nach neuen und bereits bisher eingerichteten 
LAGs (Maßnahme 41)  

Antragsdaten 

Bevölkerung im LAG Gebiet (Output-
indikator) 

nach neuen und bereits bisher eingerichteten 
LAGs (Maßnahme 41)  

Antragsdaten 

Geförderte Kooperationsprojekte 
(Outputindikator) 

nach Ebene der Kooperation und Schwer-
punkten (Maßnahme 42)  

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Zahl der an Kooperationen beteiligten 
LAGs (Outputindikator) 

nach Ebene der Kooperation (Maßnahme 42) Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Zahl der geförderten Qualifizierungs-
Aktionen (Outputindikator) 

nach Maßnahmenart (Maßnahme 43)  Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Bruttoanzahl von geschaffenen Ar-
beitsplätze (Ergebnisindikator) 

Maßnahme 41, in Verbindung zu anderen 
Maßnahmen (311-313), nach Diversi-
fizierungsart, Alter, Geschlecht, Schwer-
punkt 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Teilnehmer an einer Fortbildungsver-
anstaltung (-tage) (Ergebnisindikator) 

nach Geschlecht und Alter bzw. alten und 
neuen LAGs (Maßnahme 41, 43) 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Wirtschaftswachstum (Wirkungsindi-
kator) 

Schwerpunkt 4: Maß für Einfluss auf regio-
nale Wirtschaftsentwicklung 

Nur regional möglich; d.h. BRP-
Werte der Statistik Austria 

geschaffene Arbeitsplätze (Alter, Ge-
schlecht) (Wirkungsindikator) 

Querverbindungen zu regionaler Entwick-
lung. Nach Alter und Geschlecht 

Antragsdaten und Abrechnungs-
daten 

Zusätzliche Indikatoren 
Entwicklung des LAG Managements 
(Inputindikator) 

Intensität der Betreuung der lokalen Strate-
gie, Anteil Frauen in LAG-Management; 
NGO und andere Partner 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Gesamtvolumen der Investitionen 
(Outputindikator) 

nach Bereichen, Anteil von Projekten (Inves-
titionen) mit Umweltorientierung, Innovati-
onsgehalt 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Entwicklung der Infrastrukturen für 
den ländlichen Raum (Outputindika-
tor) 

nach Bereichen, Versorgungsbedarf, 
Schwerpunkt, Gefährdungsbereichen und 
Versorgungsengpässen 

Erfassung der Maßnahmen im 
Bereich von Infrastrukturen; 
Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Anteil der Kooperationsprojekte (Out-
putindikator) 

Maß für die Beteiligung der LAGs an Ko-
operationen 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Aufteilung der LEADER Maßnahmen 
auf 3 Scherpunkte (Ergebnisindikator) 

Maß für Bewertung der Aktionen im Bezug 
auf strategische Ausrichtung, Verknüpfung 
der Scherpunkte 

Antragsdaten, Abrechnungsdaten 

Intensität der Vernetzungsaktivitäten 
(Ergebnisindikator) 

Funktionsfähigkeit und Wirkung der Netz-
werk-Servicestelle für LAGs und LE 

Anteil der LAGs u. Kooperatio-
nen zw. Regionen 



  LE 07-13 – Ex-ante-Evaluierung

 

  115 
 

22.5 Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlungen 
Für die bisher im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative Leader erfolgten Aktionen beginnt mit dem 
in der Periode 2007-2013 erfolgenden „Mainstreaming“ eine neue Ära. Obwohl die thematische Breite 
der angebotenen thematischen Schwerpunktsetzungen weiter beibehalten bleibt, sind mit dieser admi-
nistrativen Neukonstruktion Unsicherheiten für die Programmumsetzung verbunden. Es erscheint da-
her äußerst wichtig, durch ein sorgfältig geplantes und unterstütztes Auswahlverfahren die erwünschte 
Breite und inhaltliche Tiefe der Anträge der Lokalen Aktionsgruppen sicherzustellen und neuen Grup-
pen die erforderliche Hilfestellung zu geben. Zudem ist angesichts der für die Erfüllung der Mindest-
dotierung von 5% der EU-Mittel des Programms Ländlicher Entwicklung notwendigen Verdreifa-
chung der Mittel für diesen Schwerpunkt eine intensive Aufarbeitung der Diversifizierungs- und Inno-
vationsmöglichkeiten im ländlichen Raum erforderlich. Diese ist von regionsüberschreitenden Koope-
rationsbemühungen zu begleiten. 

Der Schwerpunkt 4 – Leader bietet demzufolge die Chance, die Entwicklungsbemühungen im ländli-
chen Raum zu intensivieren und auf Bereiche auszudehnen, die bisher auf Grund beschränkter Res-
sourcen oder mangelnder Kooperationsbemühungen nicht realisiert werden konnten. Dazu zählen die 
stärkere Beteiligung von Frauen in ländlichen Entwicklungsprozessen, die Überwindung von Umset-
zungshemmnissen in der territorialen Zusammenarbeit, die Einbeziehung von Maßnahmen zur Siche-
rung von Infrastrukturen und Dienstleistungen im ländlichen Raum und eine stärkere sektorübergrei-
fende Ausrichtung des Programms, inklusive der Abstimmung mit anderen Politikbereichen, die we-
sentliche Auswirkungen auf ländliche Gebiete beinhalten. 

Die Erfahrungen aus den bisherigen Programmperioden und die einschlägigen Empfehlungen der Be-
wertungsstudien (zuletzt Zwischenbewertung Leader+) sollten auch im Zuge der Konzeption des Mo-
nitorings und der weiteren Evaluierungen geprüft und implementiert werden. So wäre beispielsweise 
die Entscheidung über die Einrichtung des Monitorings auf Länder- bzw. Bundesebene, die Einteilung 
der Schwerpunktausrichtung der Maßnahmen, sowie erforderliche Unterteilungen für eine spätere 
Bewertung von hoher Relevanz. Jedenfalls erscheint es zentral die Netzwerk-Servicestelle sehr rasch 
nach der Entscheidung des ersten Auswahlverfahrens der LAGs umzusetzen, um hier wiederum die 
notwendigen Unterstützungsimpulse in der Anfangsphase der Programmperiode setzen zu können. 
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23 Anhang 

23.1 Anhang zu Maßnahme Berufsbildung, Ausbildung und Information 

Tabelle 38:  Qualifikationsstruktur nach Sektoren im Jahr 2001 

 Höchster Bildungsabschluss in % der im jeweiligen Sektor erwerbstätigen Personen 
Wirtschaftssektor Pflicht-

schule 
Lehre Fachschule 

(BMS) 
Berufsbildende 
höhere Schulen 

(BHS) 

Allgemeinbilden-
de höhere Schulen 

(AHS) 

Hochschule, 
Akademie 

Gesamt in 
1.000 

Primärer Sektor* 43,3 37,2 13,5 3,2 1,9 0,8 219,5 
Marktorientierter Sektor** 21,1 47,3 9,9 9,2 6,3 6,1 2.911,1 
Öffentlicher Sektor*** 11,4 22,0 17,5 15,2 9,1 24,7 811,7 
Gesamt 20,3 41,5 11,7 10,1 6,7 9,6 3.942,3 

*  Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 
**  Bergbau u. Gewinnung v. Steinen und Erden; Sachgütererzeugung; Energie- und Wasserversorgung; Bauwesen; 

Handel; Instandhaltung und Reparatur v. Kfz u.a.; Beherbergungs- und Gaststättenwesen; Verkehr u. Nachrichtenübermitt-
lung; Kredit- und Versicherungswesen; Realitätenwesen; Vermietung von beweglichen Sachen; Erbringung von sonstigen 
öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen; private Haushalte 

***  Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung; Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterinär- u. 
Sozialwesen; Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften 

Quelle:  Statistik Austria, Mikrozensus 2001 in: Schlögl und Schneeberger 2003, S 63 

Tabelle 39: Klassifikation des Bildungswesens 

ISCED*-Stufe Bedeutung 

0 Vorschulbereich 
1 Primarbereich 
2 Sekundarstufe I 
3 Sekundarstufe II 
4 Post-Sekundarbereich (nicht tertiär) 

5B nicht-universitäre Tertiärausbildung 
5A und 6 universitäre Tertiärausbildung 

* ISCED = International Standard Classification of Education 
Quelle:  Eurostat-Homepage 
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Abb. 1: Arbeitslosigkeitsrisiko nach Bildungsabschluss6 - Jahresdurchschnittswerte 2003 
und 2004 

 
Quellen: AMS Österreich, Hauptsverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Statistik Austria: Berechnungen 

und Grafik von AMS Österreich, in: Hruda s.a. 

                                                      

6  Vorgemerkte Arbeitslose einer Bildungsebene bezogen auf das Beschäftigtenpotential (= Arbeitslose + unselbständig Be-
schäftigte) derselben Bildungsebene in Prozent. Die Gliederung der Beschäftigtenbasis nach Bildungsabschluss wurde nach 
Ergebnissen des Mikrozensus 2003 errechnet (für 2004 ergeben sich daher für die Einzelquoten der Bildungsebenen nur vor-
läufige Werte). 
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Tabelle 40:  Teilnahme an formaler und non-formaler Aus- und Weiterbildung in den vergange-
nen 12 Monaten, unterteilt nach formaler Bildung, Altersgruppe und Erwerbsstatus 
im Juni 2003 

Aus- und Weiterbildung 12 Monate vor der Erhebung in % Gliederungsmerkmal 
gesamt männlich weiblich 

Pflichtschule 9,6 10,0 9,4 

Lehre 22,7 23,5 21,5 

BMS 30,9 32,5 30,1 

AHS 45,0 47,1 43,1 

BHS 44,3 42,4 46,5 

Hochschulverwandte Lehranstalt 59,4 58,9 59,6 

Universität, Hochschule, FH 51,0 47,4 55,6 

25-29 Jahre 41,7 42,5 41,0 

30-40 33,8 36,1 31,6 

35-39 31,1 32,5 29,7 

40-44 30,9 31,0 30,7 

45-49 27,7 28,4 27,0 

50-54 21,3 21,9 20,7 

55-59 16,2 16,7 15,8 

60-64 9,0 8,7 9,2 

Insgesamt 27,2 28,1 26,3 

Erwerbstätige 31,8 30,9 32,9 

Arbeitslos 24,8 18,6 31,8 

Basis: Wohnbevölkerung im Alter von 25-64 Jahre 
Quelle:  Statistik Austria, Mikrozensus 2003; Schneeberger und Mayer 2004, 69 

Tabelle 41:  Beteiligung und Interesse an Aus- und Weiterbildung nach Altersgruppen, Juni 
2003 

Altersgruppe 
Beteiligung 
2002/2003* 

Bekundetes Interesse 
2003 

Realisierungslücke ** in 
% 

25-29 Jahre 41,7 52,0 -20 
30-34 33,8 54,6 -38 
35-39 31,1 52,5 -41 
40-44 30,9 47,8 -35 
45-49 27,7 43,7 -37 
50-54 21,3 39,3 -46 
55-59 16,2 31,7 -49 
60-64   9,0 25,7 -65 
Gesamt 27,2 44,4 -39 

* Strukturindikator: Beteiligung an formaler und non-formaler Aus- und Weiterbildung 
* Realisierungslücke = 100 - (Teilnahme/Interesse *100) 
Quelle:  Statistik Austria, Mikrozensus Juni 2003 in: Schneeberger und Mayr 2004, 73 
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23.2 Anhang zu Maßnahme Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 

Tabelle 42: Bruttoanlageninvestitionen und geförderte Investitionen in der österreichischen 
Landwirtschaft, 2000 – 2004 

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004
 Mio. € 

Brutto-Anlageinvestitionen in der Landw. 1.481 1.426 1.473 1.466 1.491
davon   
Gebäude 566 551 603 596 558
Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter 405 390 397 404 421
Fahrzeuge 323 313 308 317 333
davon in geförderten Betrieben insgesamt 251 297 208 222 285
Gebäude 228 269 192 203 255
Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter 10 20 13 15 22
Anteile der geförderten Investitionen an in % 
Investitionen insgesamt 16,95 20,84 14,12 15,16 19,11
Investitionen in Gebäude 40,35 48,81 31,79 34,09 45,76
Inv. in Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter 2,53 5,08 3,21 3,73 5,17

Q.: LGR und eigene Berechnungen 

Im gesamten landwirtschaftlichen Sektor wurden in der vergangenen Programmperiode jährlich 1.467 
Mio. € investiert; davon entfielen auf maschinelle Einrichtungen und Fahrzeuge 49% auf Gebäude 
39%. Stellt man die Investitionen in den geförderten Betrieben in Beziehung zu den Bruttoanlagenin-
vestitionen insgesamt, so zeigt sich, dass 40% der Gebäudeinvestitionen gefördert wurden. Im Bereich 
der maschinellen Investitionen beträgt der Anteil nur 3,9%, da in der vergangenen Periode Maschinen-
investitionen in der Außenwirtschaft des Betriebes in der Förderung nicht zugelassen waren. 


